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2024/180

Beschlussvorlage
offentlich

.
AN
RIEGELSBERG

Verpflichtung eines Gemeinderatsmitgliedes

Fachbereich: Datum

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste 30.07.2024

Auskunft erteilt:

Martin Wendel

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O0/N
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme) 09.09.2024 o)

Sachverhalt

Die Gemeinderatsmitglieder sind nach § 33 Abs. 2 KSVG vor ihrem Amtsantritt in 6ffentlicher Sitzung
vom Biirgermeister durch Handschlag zur gesetzmaRigen und gewissenhaften Auslibung ihres Amtes

und zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Das in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 08. Juli 2024 fehlende Mitglied, Frau Carmen

Helfgen, ist aufgrund der o. a. Vorschrift noch zu verpflichten.

Bisherige Beschliisse

Beschlussvorschlag

Anlage/n
Keine






TOP 2
2024/154-1

Beschlussvorlage
offentlich

Grundsatzbeschluss Naturschutz

RIEGE

—

SBERG

Fachbereich: Datum

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste 30.07.2024

Auskunft erteilt:

Martin Wendel

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O0/N
Umwelt-, Bau-, Landwirtschafts- und Verkehrsausschuss 26.08.2024 N
(Vorberatung)

Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung) 09.09.2024 0

Sachverhalt

Dieser Tagesordnungspunkt wurde von der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 08.07.2024
genommen und in den entsprechenden Fachausschuss zwecks Vorberatung verwiesen.

Bisherige Beschliisse
Keine

Beschlussvorschlag
Wird ggfls. nach erfolgter Beratung formuliert.

Anlage/n
Keine
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2024/181

Beschlussvorlage
offentlich

o

Bildung einer Kommission zur Uberarbeitung der
Geschaftsordnung flir den Gemeinderat Riegelsberg

Fachbereich: Datum

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste 30.07.2024

Auskunft erteilt:

Martin Wendel

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O6/N
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss 03.09.2024 N
(Vorberatung)

Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung) 09.09.2024 0

Sachverhalt

Der Gemeinderat Riegelsberg hat in seiner Sitzung am 08.07.2024 (konstituierende Sitzung)
beschlossen, die bisherige Geschaftsordnung flir den Gemeinderat Riegelsberg vom 01.04.2021 bis
auf weiteres anzuwenden.

In der Sitzung des Gemeinderates wurde von Seiten der Fraktionen und der Verwaltung
Anderungswiinsche hinsichtlich der Geschiftsordnung angekiindigt.

Zwecks Erstellung einer neuen bzw. lberarbeiteten Geschiftsordnung schlagt die Verwaltung eine
Bildung einer Kommission zur Uberarbeitung der Geschiftsordnung unter dem Vorsitz des
Blrgermeisters vor.

Bisherige Beschliisse
Gemeinderat 08.07.2024

Beschlussvorschlag

Eine Kommission zur Uberarbeitung der Geschiftsordnung fiir den Gemeinderat Riegelsberg, unter
dem Vorsitz des Blirgermeisters, wird gebildet.

Folgende Mitglieder werden fraktionsseitig benannt:
CDU-Fraktion:
SPD-Fraktion:
AfD-Fraktion:
Fraktion DIE LINKE:
Fraktion B90/GRUNE:
Mitglied FDP:

Anlage/n
Keine
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2024/182

Beschlussvorlage
offentlich

o

Bebauungsplan "Neubau Kita und Feuerwehr
Walpershofen" in der Gemeinde Riegelsberg, Ortsteil
Walpershofen

Hier: Abwagung und Satzungsbeschluss

Fachbereich: Datum

Fachbereich 4 - Technische Dienste 31.07.2024

Auskunft erteilt:

Tobias Sand

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O0/N
Umwelt-, Bau-, Landwirtschafts- und Verkehrsausschuss 26.08.2024 N
(Vorberatung)

Ortsrat Walpershofen (Anhérung) 04.09.2024 N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung) 09.09.2024 0

Sachverhalt
Mit Beschluss vom 13.05.2024 leitete die Gemeinde das Verfahren zur Aufstellung des
Bebauungsplanes "Neubau Kita und Feuerwehr Walpershofen" ein.

Die Veroffentlichung im Internet bzw. Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und parallele
elektronische Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB
zum Bebauungsplan "Neubau Kita und Feuerwehr Walpershofen" fand vom 27.05.2024 bis
zum 28.06.2024 statt. Die wahrend dieser Zeit vorgebrachten Stellungnahmen der Behorden
und sonstigen Trager offentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden hat der
Gemeinderat der Gemeinde Riegelsberg mit dem in der beiliegenden Beschlussvorlage
dargestellten Ergebnis geprift. Birgerlnnen haben sich zur vorliegenden Planung nicht
geaulert.

Bisherige Beschliisse
Gemeinderat 13.05.2024 Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschliel3t die Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen gemaf der
beiliegenden Beschlussvorlage sowie die Ubernahme des Abwagungsergebnisses in die
Planung.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
sowie die Nachbargemeinden, die sich zur Planung gedufRert haben, von dem Ergebnis der
Abwagung in Kenntnis zu setzen. Hierzu ist das Ergebnis der Abwagung den o. g. Behdrden
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sowie sonstigen Tragern offentlicher Belange und den Nachbargemeinden schriftlich
mitzuteilen.

Der Gemeinderat beschliel3t gem. 8 10 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) als Satzung. Die Begriindung wird
gebilligt.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan gemaR § 10
Abs. 3 BauGB ortsiiblich bekannt zu machen.

Hinweise gem. 8§ 214, 215 BauGB

Auf die Voraussetzungen fir die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von M&ngeln der Abwagung sowie die Rechtsfolgen der 8§ 214, 215
BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Bericksichtigung des 8 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften  Uber das  Verhdltnis des  Bebauungsplans und  des
Flachennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwéagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich
gegeniber der Kommune unter Darlegung des die Verletzung begriindenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a
BauGB beachtlich sind.

Hinweise gem. § 44 BauGB

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen.
Danach erléschen Entschadigungsanspriiche fir die in 88 39 bis 42 BauGB bezeichneten
eingetretenen Vermoégensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Vermdgensnachteile eingetreten sind, die Falligkeit des
Anspruchs herbeigefuhrt wird.

Hinweise gem. § 12 Abs. 6 KSVG

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des



TOP 4

Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) oder aufgrund dieses Gesetzes zustande
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 6ffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an
gulltig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften Uber die Genehmigung oder die o6ffentliche Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind,

2. vor Ablauf der vorbezeichneten Frist (Satz 1 des 8§ 12 Abs. 6 KSVG) der
Birgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehdrde
den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- oder Formmangel gegentber
der Kommune unter Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich
geriigt worden ist.

In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen fiir die Geltendmachung der Verletzung
von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der 88 214, 215 BauGB sowie auf Falligkeit und
Erldschen der Entschadigungsanspriche gem. 8§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB hinzuweisen. Auch auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG ist bei der
offentlichen Bekanntmachung hinzuweisen.

In der Bekanntmachung ist gemafl 8 10 Abs. 3 BauGB ferner darauf hinzuweisen, wo der
Bebauungsplan eingesehen werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

Anlage/n

Abwigung (6ffentlich)
RIEBPFK-PLAN-160724 (6ffentlich)
RIEBPFK-TXT-160724 (6ffentlich)
RIEBPFK-BEGR-160724 (6ffentlich)
RIEBPFK-LAGEPLAN-160724 (6ffentlich)

a b WON PR
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GEMEINDE RIEGELSBERG, ORTSTEIL WALPERSHOFEN
AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES ,,NEUBAU KITA UND FEUERWEHR WALPERSHOFEN*

- Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
- Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB
- Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Beschlussvorlage zur Beteiligung der Behdérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB sowie zur Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB und zur
Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden fand
vom 27.05.2024 bis 28.06.2024 statt. Im Anschreiben vom 24.05.2024 wurde darauf hingewiesen, dass bei
NichtaulRerung davon ausgegangen wird, dass keine Bedenken und Anregungen vorliegen.

Parallel hierzu fand die Beteiligung der Offentlichkeit statt.

Zur vorliegenden Planung haben sich Behorden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange geaulert. Blirgerin-
nen haben sich zur vorliegenden Planung nicht geauRert.

Die geaulerten Anregungen werden, wie folgt beschrieben, in die Planung eingestellt.

Stand: 16.07.2024
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LANDESAMT FUR UMWELT-
UND ARBEITSSCHUTZ
Don-Bosco-Stralie 1

66119 Saarbrticken

Schreiben vom 02.07.2024
AZ: 6101-0046#0004/Sto

,ZU der o.g. Planung im Ortsteil Walpershofen
der Gemeinde Riegelsberg nehmen wir wie folgt
Stellung und bitten, die aufgefihrten Hinweise
und Anmerkungen zu bericksichtigen:

Natur- und Artenschutz

Geschitzte Gebiete und Schutzobjekte sowie
gemal § 30 Bundesnaturschutzgesetz beson-
ders geschitzte Biotope sind im Geltungsbe-
reich nicht vorhanden.

Die im Textteil festgesetzten Vermeidungs- und
MinimierungsmalRnahmen sind zu beachten.

Bei notwendigen Ruckbauarbeiten an den vor-
handenen Gebauden ist vorab eine Kontrolle
durch eine geeignete Fachkraft hinsichtlich
eventuell vorhandener Gebaudebriter und Fle-
dermause durchzufiihren und gegebenenfalls in
Absprache mit der Naturschutzbehdrde geeig-
nete MalRnahmen zu ergreifen. Ansonsten sind
im Plangebiet gemal Gutachter keine Verbots-
tatbestande des § 44 BNatSchG zu erwarten.
Die Vorgaben des § 39 Abs. 5 BNatSchG sowie
die Baumschutzsatzung der Gemeinde Riegels-
berg sind zu beachten.

Bodenschutz

Fir das Plangebiet weist das Kataster flr Altlas-
ten und altlastverdachtige Flachen derzeit kei-
nen Eintrag auf. Sollten dem jeweiligen Grund-
stiickseigentiimer/-nutzer dennoch  Anhalts-
punkte Uber schadliche Bodenveranderungen
zur Kenntnis gelangen, ist er gem. § 2 Abs. 1
Saarlandisches Bodenschutzgesetz
(SBodSchG) verpflichtet, unverziglich die un-
tere Bodenschutzbehdrde im Landesamt fir Um-
welt- und Arbeitsschutz, Saarbricken, zu infor-
mieren.

Gewasserschutz

Die fir die geplante Nutzung erforderliche Ver-
und Entsorgungsinfrastruktur ist aufgrund der
bestehenden Bebauung bereits grundsétzlich
vorhanden. Die Entwasserung von Schmutz-
und Niederschlagswasser erfolgt wie bisher Uber
die bestehende Mischwasserkanalisation. Die
Bebaubarkeit des Plangebietes war bereits vor
dem Jahr 1999 durch die Bestandsgebaude ge-
regelt, so dass § 49 a SWG nicht zwingend an-
zuwenden ist.

Stellungnahme der Gemeinde

Natur- und Artenschutz

Aus natur- und artenschutzrechtlicher Sicht be-
stehen gegeniber der Planung keine Beden-
ken. Die im Bebauungsplan festgesetzten Ver-
meidungs- bzw. Minimierungsmafnahmen wer-
den ebenso berlcksichtigt, wie die Vorgaben
des § 39 Abs. 5 BNatSchG und der Baum-
schutzsatzung der Gemeinde Riegelsberg.

Bodenschutz

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen ge-
genuber der Planung keine Bedenken. Ein ent-
sprechender Hinweis zur Informationspflicht ge-
maf SBodSchG wurde bereits in den, dem Lan-
desamt fir Umwelt- und Arbeitsschutz zur Stel-
lungnahme vorliegenden, Bebauungsplan auf-
genommen.

Gewasserschutz

Aus gewasserschutzrechtlicher Sicht bestehen
gegenuber der Planung keine Bedenken. Das
Plangebiet ist durch das vorhandene Entwasse-
rungssystem bereits erschlossen.

Kein Beschluss erforderlich
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Dennoch ist vorgesehen, durch entsprechende
MaRnahmen moglichst viel Niederschlagswas-
ser auf den Grundstlicken zurlickzuhalten (z. B.
Dachbegriinung, Retentionszisternen etc.) und
gedrosselt der vorhandenen Kanalisation zuzu-
fuhren.

Das Plangebiet ist durch ein vorhandenes Ent-
wasserungssystem erschlossen, so dass die
Schmutzwasserentsorgung als ordnungsgemaf
gesichert erachtet werden kann. Es sind keine
weiteren Anmerkungen erforderlich.”

MINISTERIUM FUR INNERES, BAUEN UND
SPORT

OBERSTE LANDESBAUBEHORDE OBB 1
REFERAT OBB 11, LANDESPLANUNG,
BAULEITPLANUNG

Halbergstralte 50

66121 Saarbriicken

Schreiben vom 09.07.2024

.,der Planung stehen landesplanerische Ziele
nicht entgegen.

Ebenso bestehen aus Sicht des Referates OBB
14 keine Bedenken gegen den Bebauungsplan-
entwurf, da die Festsetzungen die Ziele des
ISEK unterstitzen.

Nach Abschluss des Verfahrens wird um Uber-
lassung eines Exemplars des als Satzung be-
schlossenen Bebauungsplans einschl. Begrin-
dung sowie einer Kopie der ortsublichen Be-
kanntmachung gebeten.”

AMPRION GMBH
Robert-Schuman-Stralle 7
44263 Dortmund

Schreiben vom 27.05.2024

,im Planbereich der o. a. MalRnahme verlaufen
keine Hochstspannungsleitungen unseres Un-
ternehmens.

Wir gehen davon aus, dass Sie bezlglich weite-
rer Versorgungsleitungen die zustandigen Unter-
nehmen beteiligt haben.*

ARBEITSKAMMER DES
SAARLANDES

Postfach 10 02 53

66002 Saarbriicken

Keine Stellungnahme abgegeben

BUNDESANSTALT FUR
IMMOBILIENAUFGABEN

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich
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SPARTE VERWALTUNGSAUFGABEN
Fontanestralie 4
40470 Dusseldorf

Keine Stellungnahme abgegeben

BUNDESNETZAGENTUR FUR
ELEKTRIZITAT, GAS,
TELEKOMMUNIKATION,
POST UND EISENBAHNEN
Fehrbelliner Platz 3

10707 Berlin

Keine Stellungnahme abgegeben

CREOS DEUTSCHLAND GMBH
PLANAUSKUNFT

Am Zunderbaum 9

66424 Homburg

Schreiben vom 27.05.2024

»die Creos Deutschland GmbH betreibt ein eige-
nes Gashochdruckleitungsnetz sowie ein eige-
nes Hoch- und Mittelspannungsnetz inklusive
der zugehdrigen Anlagen. Fir folgende Leitun-
gen bzw. Leitungsabschnitte inklusive der zuge-
horigen Anlagen wurde die Creos Deutschland
GmbH mit der Betreuung beauftragt:

Kokereigasleitungen der Zentralkokerei
Saar GmbH (Z.K.S.)
Sauerstoff- und Stickstoffleitungen im Saar-
land der Nippon Gases Deutschland GmbH
Biogasleitung Ramstein der Stadtwerke
Ramstein-Miesenbach GmbH
Gashochdruckleitungen im Bereich Fried-
richsthal der energis-Netzgesellschaft mbH
Gasleitungen der Villeroy & Boch AG in
Mettlach
Gasleitungsabschnitt Speyer Sudost (An-
schlussleitung G+H) der Stadtwerke Speyer
GmbH
Gasleitungsabschnitt Fischbach Neunkir-
chen der Igony Energies GmbH
. Gasleitungsabschnitt Erdgasanschluss
Ford Saarlouis der Igony Energies GmbH
Fur diese Leitungen bzw. Leitungsabschnitte
und Anlagen erfolgt die Planauskunft durch die
Creos Deutschland GmbH.
Zu lhrer Anfrage teilen wir Thnen mit, dass im an-
gefragten Bereich keine Anlagen der Creos
Deutschland GmbH und keine der von uns be-
treuten Anlagen vorhanden sind.”

8 DEUTSCHE BAHN AG

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich



TOP 4

DB IMMOBILIEN, CR.R-041 BAURECHT |
Gutschstr. 6
76137 Karlsruhe

Schreiben vom 27.05.2024

,DB Immobilien ist das von der DB InfraGO AG
(ehemals DB Netz AG/DB Station & Service AG)
bevollmachtigte Unternehmen fir die Abgabe
von Stellungnahmen bei Beteiligungen Trager
offentlicher Belange.

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans
-,NEUBAU KITA UND FEUERWEHR
WALPERSHOFEN* bestehen aus Sicht der DB
InfraGO AG keine Einwendungen.

Aufgrund eines Abstandes von ca. 9,2 km zur
nachsten aktiv betriebenen Bahnstrecke Nr.
3274 (Wemmetsweiler - Nonnweiler) halten wir
eine Beteiligung im weiteren Verlauf des Verfah-
rens fur nicht erforderlich.*

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
PTI 11 - BAULEITPLANUNG
Pirmasenser Stralte 65

67655 Kaiserslautern

Schreiben vom 24.05.2024

,<die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend
Telekom genannt) - als Netzeigentimerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs.1 TKG -
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-
tragt und bevollméachtigt, alle Rechte und Pflich-
ten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie
alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung
nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onslinien der Telekom, wie aus beigefugtem
Plan ersichtlich ist.

Bei der Bauausflhrung ist darauf zu achten,
dass Beschadigungen der vorhandenen Tele-
kommunikationslinien vermieden werden und
aus betrieblichen Grinden (z.B. im Falle von
Stdérungen) der ungehinderte Zugang zu den Te-
lekommunikationslinien jederzeit mdoglich ist.
Insbesondere missen Abdeckungen von Ab-
zweigkasten und Kabelschachten sowie oberir-
dische Gehause soweit frei gehalten werden,
dass sie gefahrlos gedffnet und ggf. mit Kabel-
ziehfahrzeugen angefahren werden kénnen.

Bei Konkretisierung lhrer Planungen durch einen
Bebauungsplan ist eine Planauskunft und Ein-
weisung von unserer zentralen Stelle einzufor-
dern:

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich
Telekommunikationslinien der Telekom. Ein
entsprechender Hinweis wird aus Vorsorge-
grinden in den Bebauungsplan aufgenommen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschlief3t, wie dargelegt, fol-
genden Hinweis in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen:

»1elekommunikationslinien

Im nordlichen Planbereich befinden sich Tele-
kommunikationslinien der Telekom. Bei der
Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass Be-
schadigungen der vorhandenen Telekommuni-
kationslinien vermieden werden und aus be-
trieblichen Grinden (z. B. im Falle von Stérun-
gen) der ungehinderte Zugang zu den Telekom-
munikationslinien jederzeit mdglich ist. Insbe-
sondere mussen Abdeckungen von Abzweig-
kasten und Kabelschachten sowie oberirdische
Gehause soweit frei gehalten werden, dass sie
gefahrlos geoffnet und ggf. mit Kabelziehfahr-
zeugen angefahren werden kénnen. Bei Kon-
kretisierung der Planungen ist eine Planaus-
kunft und Einweisung von der zentralen Stelle
der Telekom einzufordern (Deutsche Telekom
Technik GmbH, Zentrale Planauskunft Sid-
west, Chemnitzer Str. 2, 67433 Neustadt a. d.
Weinstr., planauskunft.suedwest@telekom.de).
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu

5
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10

11

12

13

Deutsche Telekom Technik GmbH Zentrale
Planauskunft Stidwest

Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr.
E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu
beachten.

Sollte an dem betreffenden Standort ein An-
schluss an das Telekommunikationsnetz der Te-
lekom bendtigt werden, bitten wir zur Koordinie-
rung mit der Verlegung anderer Leitungen recht-
zeitig, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Fur
die Bestellung eines Anschlusses setzten sie
sich bitte mit unserem Bauherrnservice 0800
3301903 in Verbindung.”

DEUTSCHER WETTERDIENST

REFERAT LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT
Frankfurter Stral’e 135

63067 Offenbach

Schreiben vom 03.06.2024

,<der Deutsche Wetterdienst (DWD) bedankt sich
als Trager offentlicher Belange fir die Beteili-
gung an o. a. Vorhaben.

Der DWD hat keine Einwande gegen die von
Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte
des DWD beeintrachtigt werden bzw. betroffen
sind.

Far Ruckfragen stehen wir gerne zur Verfigung.®

DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES
NIEDERLASSUNG WEST
Bahnhofsplatz 1

56410 Montabaur

Keine Stellungnahme abgegeben

EISENBAHN-BUNDESAMT
AUBRENSTELLE
FRANKFURT/SAARBRUCKEN
Untermainkai 23-25

60329 Frankfurt

Schreiben vom 12.06.2024

»Ihr Schreiben ist am 24.05.2024 beim Eisen-
bahn-Bundesamt eingegangen und wird hier un-
ter dem o.a. Geschéaftszeichen bearbeitet. Ich
danke lhnen fiir meine Beteiligung als Trager 6f-
fentlicher Belange.

- Seitens des Eisenbahn-Bundesamtes werden
keine Bedenken vorgebracht.”

ENERGIS-NETZGESELLSCHAFT MBH
Postfach 102811

beachten.”

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich
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66028 Saarbrlicken

Schreiben vom 04.06.2024

,wir beziehen uns auf lhre E-Mail vom 24. Mai
2024. Die energis-Netzgesellschaft mbH nimmt
auch die Belange der energis GmbH wahr und
nimmt wie folgt Stellung:

Im Bereich der Gemeinde Riegelsberg betreiben
nachstehende Unternehmen folgende Versor-
gungsanlagen:

* energis-Netzgesellschaft mbH

- 0,4-kV-Freileitung einschliel3lich Netzanschlis-
sen und Zubehor

- 0,4-kV-Erdkabel einschlielich Netzanschlls-
sen und Zubehor

- Erdgasleitungen einschlieBlich Netzanschlis-
sen

* energis GmbH im Auftrag der Gemeinde Rie-
gelsberg

- StralRenbeleuchtungsabspannungen des vor-
handenen Lichtbandes

Nach geltenden DVGW- und VDE-Richtlinien
muissen zu den Versorgungsleitungen die gel-
tenden Schutzabstande eingehalten werden. Die
Schutzstreifenbreite betragt 2,0 m (jeweils 1,0 m
beiderseits der Leitungstrasse).

Wir bitten Sie, unsere vorhandenen Versor-
gungseinrichtungen einschlieBlich der Schutz-
streifen im Bebauungsplan auszuweisen.
Leitungstrassen dirfen nicht Gberbaut bzw. be-
pflanzt werden und mussen jederzeit zum Zwe-
cke der Inspektion, Wartung und Instandsetzung
frei zuganglich sein. Insbesondere ist die Zufahrt
auch fur schwere Fahrzeuge zu gewahrleisten.
Alle geplanten EinzelmalRnahmen im Bereich un-
serer Anlagenteile, insbesondere Gelandeni-
veauveranderungen oder Anpflanzungen, be-
dirfen der Zustimmung der energis-Netzgesell-
schaft mbH, Saarbricken. Erdarbeiten in der
Nahe von Kabel- und Rohranlagen dirfen nur
von Hand und mit duf3erster Sorgfalt ausgefihrt
werden.

Grundsatzlich sind alle BaumalRnahmen in der
Nahe unserer Versorgungseinrichtungen vor
Baubeginn mit uns abzustimmen. Der Bauherr
bzw. das bauausfiihrende Unternehmen moge
sich bitte vor Baubeginn an unsere Organisati-
onseinheit B SN-ILL, Tel. 06814030-2346 oder
bzs-strom-ill@energis-netzgesellschaft.de  fir
Stromleitungen, wenden.

Entsprechende Einweisungsplane unserer Ver-
sorgungsleitungen kénnen tber unsere Planaus-
kunft, Organisationseinheit Netzdokumentation,
zur Verfligung gestellt werden. Unter folgender
Adresse sind die Einweisungsplane anzufor-
dern: leitungsauskunft@energis-netzgesell-
schaft.de.

Da in der Regel eine bauliche Erweiterung mit ei-
ner elektrischen und thermischen Leistungser-
héhung einhergeht, bitten wir den Bauherrn, die
Leistungsanderungen unserer Organisationsein-
heit Anschlusswesen unter anfrage@energis-

Stellungnahme der Gemeinde

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich
Versorgungseinrichtungen der Energis-Netzge-
sellschaft mbH. Die Leitungsverldufe innerhalb
des Plangebietes werden gemaf § 9 Abs. 1 Nr.
10 und Nr. 13 BauGB zeichnerisch in den Be-
bauungsplan aufgenommen, einschlief3lich ih-
res Schutzstreifens von 2,0 m. Ein entsprechen-
der Hinweis wird aus Vorsorgegrinden eben-
falls in den Bebauungsplan aufgenommen.

Da der Leistungsbedarf der geplanten Bebau-
ung (unter Betrachtung vergleichbarer Objekte)
nach Angaben der Energis-Netzgesell-
schaft mbH aus dem vorhandenen Ortsnetz
nicht sichergestellt werden kann, ist die Errich-
tung einer Trafostation einschlieBlich der not-
wendigen Kabel erforderlich. Die Informationen

7
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netzgesellschaft.de mitzuteilen.

Der Leistungsbedarf der geplanten Bebauung
(bezogen auf vergleichbare Objekte) kann aus
dem vorhandenen 0,4-kV-Ortsnetz nicht sicher-
gestellt werden. Um den geplanten Leistungsbe-
darf zu decken, ist die Errichtung einer 10-/0,4-
kV-Trafostation einschlieRlich notwendiger Ka-
bel notwendig.

Die mindestens erforderliche Stationsflache un-
ter Berlcksichtigung erforderlicher Fluchtwege
an allen Zugangsbereichen betragt ca. 6,0 x 4,0
m mit freier Zufahrt zur Herchenbacher Stralle.
Einen mdglichen Standort haben wir auf der bei-
liegenden Planunterlage dargestellt.

Die vorhandenen 0,4-kV-Freileitungsnetzan-
schlusse und die 0,4-kV-Kabelnetzanschllisse
des Ev. Kirchengemeindezentrum muissen an
neu zu verlegende Erdkabel angeschlossen wer-
den. Ebenso muissen Kabel an die vorhandene
Trafostation Herchenbacher Stralle vorverlegt
werden. Die Kabeltrassen haben wir ebenfalls in
der beigeflgten Planunterlage dargestellt. Die
Trasse darf nicht Uberbaut werden. Die Schutz-
streifenbreite betragt ebenfalls 2,0 m (jeweils 1,0
m beiderseits der Leitungstrasse).

Die notwendige Trafostation einschlieBlich der
Kabeltrasse sind in die Begrindung zu erwah-
nen sowie in der Planzeichnung aufzunehmen.
Wir bitten daher, in Abstimmung mit dem Bau-
herrn und der energis-Netzgesellschaft mbH
diese Flache einschlieRlich der notwendigen Ka-
beltrasse als Versorgungsflache im Bebauungs-
plan auszuweisen.

Die Stationsflache einschlie3lich der Kabeltras-
sen sind dinglich zu Gunsten der energis-Netz-
gesellschaft mbH zu sichern.

Ansonsten bestehen unsererseits bestehen
keine Bedenken gegen die Aufstellung des Be-
bauungsplanes. Fir weitere Fragen steht lhnen
Herr Jorg Klein gerne zur Verfigung.*

der Energis-Netzgesellschaft mbH hierzu wer-
den berucksichtigt (einschliel3lich der mdgli-
chen Trafo-Standorte) und als Hinweise im Be-
bauungsplan erganzt.

Der genaue Standort der Trafo-Station sowie
der spatere Leitungsverlauf unterliegen jedoch
der spateren Detailplanung.

Der, der Energis-Netzgesellschaft mbH zur
Stellungnahme vorliegende, Bebauungsplan
enthalt diesbeziglich bereits eine Festsetzung,
wonach Nebenanlagen, die der Versorgung des
Gebietes mit Elektrizitat dienen (z. B. Trafo-Sta-
tion) innerhalb des Geltungsbereiches des
Plangebietes auch auflerhalb der Uberbauba-
ren Grundstlcksflachen zulassig sind. Insofern
ist die Errichtung einer neuen Trafo-Station, wie
in der Stellungnahme geschildert, bereits durch
den aktuellen Bebauungsplan umsetzbar. Es
kann folglich von der Festsetzung einer konkre-
ten Versorgungsflache gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 12
BauGB abgesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschlieR3t, wie dargelegt den
Leitungsverlauf gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
zeichnerisch in den Bebauungsplan zu Uber-
nehmen.

Gleichzeitig beschliel3t der Gemeinderat, wie
dargelegt, den Schutzstreifen gemaf § 9 Abs. 1
Nr. 10 BauGB zeichnerisch und textlich in den
Bebauungsplan aufzunehmen:

»9. Umgrenzung der von der Bebauung frei-
zuhaltenden Schutzflachen bzw. Flachen die
nur eingeschriankt bebaubar sind; Hier:
Schutzstreifen der unterirdischen Leitungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Siehe Plan.

Innerhalb des entsprechend gekennzeichneten
Bereiches ist eine Bebauung oder Uberbauung
sowie Bepflanzung untersagt. Ausnahmen hier-
von koénnen in Abstimmung mit dem Leitungs-
trager zugelassen werden.”

Ferner beschlie3t der Gemeinderat, wie darge-
legt, folgenden Hinweis in den Bebauungsplan
aufzunehmen:

.versorgungseinrichtungen

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Ver-
sorgungseinrichtungen der Energis-Netzgesell-
schaft mbH. Nach geltenden DVGW- und VDE-
Richtlinien mussen zu den Versorgungsleitun-
gen die geltenden Schutzabstande eingehalten
werden. Die Schutzstreifenbreite betragt 2,0 m
(jeweils 1,0 m beiderseits der Leitungstrasse).
Leitungstrassen dirfen nicht Gberbaut bzw. be-
pflanzt werden und mussen jederzeit zum Zwe-
cke der Inspektion, Wartung und
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14

15

EVS ENTSORGUNGSVERBAND SAAR
Untertiirkheimer Stralle 21
66117 Saarbrticken

Keine Stellungnahme abgegeben

HANDWERKSKAMMER
DES SAARLANDES
Hohenzollernstr. 47-49
66117 Saarbriicken

Keine Stellungnahme abgegeben

Instandsetzung frei zuganglich sein. Insbeson-
dere ist die Zufahrt auch fir schwere Fahrzeuge
zu gewahrleisten. Alle geplanten Einzelmal3-
nahmen im Bereich der Anlagen, insbesondere
Gelandeniveauanderungen oder Anpflanzun-
gen bedurfen der Zustimmung der Energis-
Netzgesellschaft mbH, Saarbriicken. Erdarbei-
ten in der Nahe von Kabel- und Rohranlagen
dirfen nur von Hand und mit auRerster Sorgfalt
ausgeflhrt werden.

Grundsatzlich sind alle BaumalRnahmen in der
Nahe der Versorgungseinrichtungen vor Bau-
beginn mit der Energis-Netzgesellschaft mbH
abzustimmen. Der Bauherr bzw. das bauaus-
fuhrende Unternehmen soll sich hierzu vor Bau-
beginn an die Organisationseinheit B SN-ILL
(Tel. 06814030-2346 oder bzs-strom-ill@ener-
gis-netzgesellschaft.de) fur Stromleitungen
wenden.

Da eine bauliche Erweiterung in der Regel mit
einer elektrischen und thermischen Leistungs-
erhéhung einhergeht, soll der Bauherr die Leis-
tungsanderungen der Organisationseinheit An-
schlusswesen unter anfrage@energis.netzge-
sellschaft.de bzw. Tel. 0681 4030-4030 mittei-
len.

Der Leistungsbedarf der geplanten Bebauung
(bezogen auf vergleichbare Objekte) kann aus
dem vorhandenen 0,4-kV-Ortsnetz nicht sicher-
gestellt werden. Um den geplanten Leistungs-
bedarf zu decken, ist die Errichtung einer 10-
/0,4-kV-Trafostation einschlief3lich notwendiger
Kabel notwendig. Die mindestens erforderliche
Stationsflache unter Bertcksichtigung erforder-
licher Fluchtwege an allen Zugangsbereichen
betragt ca. 6,0 x 4,0 m mit freier Zufahrt zur Her-
chenbacher Strale. Die Stationsflache ein-
schlielllich der Kabeltrassen sind dinglich zu
Gunsten der energis-Netzgesellschaft mbH zu
sichern. Die vorhandenen 0,4-kV-Freileitungs-
netzanschliusse und die 0,4-kV-Kabelnetzan-
schlisse des Ev. Kirchengemeindezentrum
muissen an neu zu verlegende Erdkabel ange-
schlossen werden. Ebenso mussen Kabel an
die vorhandene Trafostation Herchenbacher
Stral3e vorverlegt werden.*

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde
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16

17

18

19

IHK SAARLAND
Franz-Josef-Roder-Str. 9
66119 Saarbrticken

Schreiben vom 18.06.2024

».gegen die Aufstellung des oben genannten Be-
bauungsplanes zur Schaffung der planungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen fiir die Erwei-
terung der bestehenden Kindetageseinrichtung
sowie den Neu- und Erweiterungsbau der Feuer-
wehr haben wir aus der Sicht der gewerblichen
Wirtschaft keine Anregungen und Bedenken vor-
zutragen.”

LANDESAMT FUR VERMESSUNG,
GEOINFORMATION UND
LANDENTWICKLUNG

Von der Heydt 22

66115 Saarbriicken

Keine Stellungnahme abgegeben

LANDESBETRIEB FUR STRARENBAU
Peter-Neuber-Allee 1
66538 Neunkirchen

Schreiben vom 26.06.2024

.,gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes
bestehen keine Bedenken.*

LANDESDENKMALAMT
Am Bergwerk Reden 11
66578 Schiffweiler

Schreiben vom 14.06.2024

,ZU der vorliegenden Planung nimmt das Lan-
desdenkmalamt wie folgt Stellung. Rechtsgrund-
lage ist das Gesetz Nr. 1946 zur Neuordnung
des saarlandischen Denkmalschutzes und der
saarlandischen Denkmalpflege (Saarlandisches
Denkmalschutzgesetz - (SDschG) vom 13. Juni
2018 (Amtsblatt des Saarlandes Teil | vom 5. Juli
2018 S 358 ff.)

Baudenkmaler und Bodendenkmaler sind nach
heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht
betroffen. Auf die Anzeigepflicht von Bodenfun-
den (§ 16 Abs. 1 SDschG) und das Verande-
rungsverbot (§ 16 Abs. 2 SDschG) wird hinge-
wiesen.

Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) sei an
dieser Stelle hingewiesen.*

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Bau- und Bodendenkmaler sind nach heutigem
Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen.
Der bereits vorhandene Hinweis im Bebauungs-
plan zum Denkmalschutz wird entsprechend er-
ganzt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschlief3t, wie dargelegt, den
Hinweis zum Denkmalschutz zu erganzen:

,Denkmalschutz

Baudenkmaler und Bodendenkmaler sind nach
heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht
betroffen. Auf die Anzeigepflicht von Bodenfun-
den, das Veranderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und
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20

21

22

23

24

25

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FUR
DAS SAARLAND

In der Kolling 310

66450 Bexbach

Schreiben vom 27.06.2024

.gegen den vorliegenden Bebauungsplan wer-
den keine Bedenken vorgebracht.”

MINISTERIUM DER JUSTIZ
Franz-Josef-Roder-Str. 17
66119 Saarbrlicken

Keine Stellungnahme abgegeben

MINISTERIUM FUR BILDUNG UND KULTUR
Trierer Stralte 33
66111 Saarbrlicken

Keine Stellungnahme abgegeben

MINISTERIUM FUR INNERES, BAUEN UND
SPORT

REFERAT OBB24

Halbergstralte 50

66121 Saarbriicken

Keine Stellungnahme abgegeben

MINISTERIUM FUR INNERES, BAUEN UND
SPORT

REFERAT B 4 ZMZ

Mainzer Stralte 136

66121 Saarbrlicken

Keine Stellungnahme abgegeben

MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMA,
MOBILITAT, AGRAR UND
VERBRAUCHERSCHUTZ

ABTEILUNG D - NATUR UND FORSTEN
Keplerstralle 18

66117 Saarbriicken

Schreiben vom 27.05.2024

2 SDschG) und § 28 SDSchG (Ordnungswidrig-
keiten) wird hingewiesen.®

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

11



TOP 4

26

27

»im Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes
befindet sich kein Wald im Sinne des § 2 Lan-
deswaldgesetz.

Insofern sind die Belange der Forstbehdrde nicht
betroffen.”

MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMA,
MOBILITAT, AGRAR UND
VERBRAUCHERSCHUTZ
ABTEILUNG F - MOBILITAT
Keplerstralle 18

66117 Saarbriicken

Schreiben vom 14.06.2024 — Ref. F/3

.Referat F/3 meldet hier Fehlanzeige.”

Schreiben vom 03.06.2024 — Ref. F/6

.Ref. F/6 meldet Fehlanzeige.”

Schreiben vom 24.06.2024 — Ref. F/5

.seitens der Obersten StralRenbaubehodrde be-
stehen keine Bedenken gegen die betreffende
Planung der Gemeinde Riegelsberg.*

MINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT,
INNOVATION, DIGITALES UND ENERGIE
REFERAT E/1

Postfach 10 24 63

66024 Saarbriicken

Schreiben vom 26.06.2024

»,Zum im Betreff angefiihrtem Planverfahren au-
Rern sich die Fachreferate des Ministeriums fur
Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie wie
folgt:

Grundsatzfragen der Energiepolitik

Zur Umsetzung landesweiter und bundesweiter
Ziele in Bezug auf die Energiewende, der damit
verbundenen Verringerung des Energiebedarfs
und der ressourcenschonenden Erzeugung von
Energie, wird wie folgt Stellung genommen:

Die im Vorhaben gegebene Festsetzung zur Nut-
zung von Solarenergie auf mind. 50 Prozent der
Dachflache ist aus energiepolitischer Sicht zu
begrifien.

Erganzend wird darauf hingewiesen, dass auf
kommunaler Ebene weitere Mdglichkeiten be-
stehen, eine Beeintrachtigung der Umwelt zu mi-
nimieren:

Hinweis zu kommunalen Aufgaben im Bereich
der Energieversorgung

Bei der Aufstellung von Bauleitpldnen sind die

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen,
betreffen allerdings die spatere Detailplanung.
Der, dem Ministerium zur Stellungnahme vorlie-
gende, Bebauungsplan enthalt bereits Festset-
zungen zur Errichtung von Anlagen zur Erzeu-
gung von Energie aus solarer Strahlung auf
Dachflachen und regelt dariiber hinaus auch die
Zulassigkeit von Anlagen, die der E-Mobilitat
dienen. Die geltenden Vorschriften zur Installa-
tion erneuerbarer Energien werden, wie in den
Hinweisen des Bebauungsplanes aufgefihrt,
beachtet.

12
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28

Belange des Umweltschutzes, insbesondere die
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie zu be-
ricksichtigen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f BauGB).
In diesem Sinne ist neben der grundsatzlich zu
gewahrleistenden Versorgungssicherheit inner-
halb der raumlichen Verantwortung die Struktur
der Energieversorgung auch im Hinblick auf die
moglichen Auswirkungen auf den Klimawandel
zu optimieren.

Zu den allgemeinen Grundsatzen und Zielen der
Bauleitplanung im Bereich der Energieversor-
gung, welche im Sinne der Nachhaltigkeit auch
festgesetzt werden kénnen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit.
b BauGB), zahlen insbesondere

- die Erhéhung der Energieeffizienz bei der Her-
stellung von Energie und durch Ausschopfung
der Mdglichkeiten zur Energieeinsparung

- die Verbesserung bzw. Schaffung der Voraus-
setzungen flr den Einsatz regenerativer Ener-
gien

- die bedarfsgerechte Bereitstellung von Flachen
fur Erzeugungsanlagen und Betriebe zur Erzeu-
gung von Energie (Versorgungsflachen fur die
Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speiche-
rung von Strom, Warme oder Kalte aus erneuer-
baren Energien oder Kraft-Warme-Kopplung;
vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

- die verbrauchernahe Energiebereitstellung bei
der Planung und Errichtung neuer Standorte.
Zudem koénnen im Bebauungsplan gemal § 9
Abs. 1 Nr. 11 BauGB aus stadtebaulichen Grin-
den auch Flachen fur Ladeinfrastruktur elektrisch
betriebener Fahrzeuge festgesetzt werden.

Energiewirtschaft, Montanindustrie

Soweit noch nicht geschehen, wird darum gebe-
ten, das Verfahren auch mit dem Oberbergamt
des Saarlandes abzustimmen.*

OBERBERGAMT DES SAARLANDES
Am Bergwerk Reden 10
66578 Schiffweiler

Schreiben vom 07.06.2024

,hach Prufung der Angelegenheit teilen wir lhnen
mit, dass sich der oben genannte Bebauungs-
plan im Bereich einer ehemaligen Eisenerzkon-
zession befindet. Ob unter dem Planungsgebiet
Abbau umgegangen ist, geht aus unseren Akten-
und Planunterlagen jedoch nicht hervor. Wir
empfehlen bei Ausschachtungsarbeiten auf An-
zeichen von altem Bergbau zu achten und uns
dies mitzuteilen.

Weiterhin befinden sich die Planungen im Einwir-
kungsbereich bisheriger Abbautatigkeiten des
ehemaligen Steinkohlenbergbaus. Der letzte Ab-
bau liegt inzwischen mehr als 50 Jahre zurick,
so dass die Einwirkungen an der Tagesoberfla-
che erfahrungsgemal abgeklungen sind. Zu-
kinftiger Steinkohlenbergbau ist nicht mehr

Das Oberbergamt des Saarlandes wurde im
Zuge der Offenlage beteiligt.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Die Anmerkungen des Oberbergamtes des
Saarlandes werden aus Vorsorgegriinden als
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschlief3t, wie dargelegt, fol-
genden Hinweis in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen:

.Bergbau

Das Plangebiet befindet sich im Bereich einer
ehemaligen Eisenerzkonzession. Ob unter dem
Planungsgebiet Abbau umgegangen ist, geht
aus den Akten- und Planunterlagen des Ober-
bergamtes des Saarlandes jedoch nicht hervor.

13



TOP 4

29

30

31

32

33

geplant.”

PFALZWERKE NETZ AG

NETZBAU, ANLAGENBAU + EXTERNE
PLANUNGEN

Wredestralte 35

67059 Ludwigshafen

Schreiben vom 27.05.2024

~unter Berlcksichtigung der Belange unseres
Aufgaben- und Zustandigkeitsbereiches, beste-
hen keine Bedenken in Bezug auf das o.g. Ver-
fahren / Vorhaben. Das Plangebiet befindet sich
auflderhalb unseres Netzgebietes und es befin-
den sich dort somit keine Versorgungseinrichtun-
gen der Pfalzwerke Netz AG und es sind derzei-
tig keine Planungen beabsichtigt oder bereits
eingeleitet.”

RAG AKTIENGESELLSCHAFT
Im Welterbe 10
45141 Essen

Keine Stellungnahme abgegeben

SAARFORST LANDESBETRIEB
GESCHAFTSBEREICH 3

Im Klingelflof}

66571 Eppelborn

Keine Stellungnahme abgegeben

SAARLANDISCHER RUNDFUNK
FUNKHAUS HALBERG
66100 Saarbrticken

Keine Stellungnahme abgegeben

IQONY ENERGIES GMBH
St. Johanner Straflte 101-105
66115 Saarbrlicken

Es wird empfohlen bei Ausschachtungsarbeiten
auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten
und diese dem Oberbergamt mitzuteilen.
Weiterhin befinden sich die Planungen im Ein-
wirkungsbereich bisheriger Abbautatigkeiten
des ehemaligen Steinkohlebergbaus. Der letzte
Abbau liegt inzwischen mehr als 50 Jahre zu-
ruck, sodass die Einwirkungen an der Tages-
oberflache erfahrungsgemall  abgeklungen
sind. Zukunftiger Steinkohlebergbau ist nicht
mehr geplant.”

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich
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34

35

36

37

Schreiben vom 24.05.2024

,die Iqony Energies GmbH ist von den genann-
ten Planungen nicht betroffen, insbesondere
sind in dem von Ihnen gekennzeichneten Plan-
bereich keine Medienleitungen in unserem Zu-
standigkeitsbereich vorhanden.

Die Verbindlichkeit dieser Auskunft hat eine Guil-
tigkeit von einem Monat beginnend ab dem Da-
tum der Zustellung.”

VODAFONE KABEL DEUTSCHLAND GMBH
NETZINFRASTRUKTUR

Zurmaiener Stral’e 175

54292 Trier

Schreiben vom 20.06.2024

,wir bedanken uns fir lhr Schreiben vom
24.05.2024.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH /
Vodafone Deutschland GmbH gegen die von
Ihnen geplante Baumalnahme keine Einwande
geltend macht. Im Planbereich befinden sich
keine Telekommunikationsanlagen unseres Un-
ternehmens. Eine Neuverlegung von Telekom-
munikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht
geplant.”

VSE VERTEILNETZ GMBH
Heinrich-Bocking-Str. 10-14
66121 Saarbriicken

Schreiben vom 05.06.2024

».gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungspla-
nes bestehen unsererseits keine Bedenken, da
sich innerhalb des Geltungsbereiches keine uns
gehdrenden Versorgungsanlagen befinden.

Far weitere Fragen steht Ihnen Herr Stefan Hoff-
mann gerne zur Verfigung.®

VSE NET GMBH
Nell-Breuning-Allee 6
66115 Saarbriicken

Keine Stellungnahme abgegeben

WASSERSTRAREN - UND
SCHIFFFAHRTSAMT
MOSEL-SAAR-LAHN
Bismarckstr. 133

66121 Saarbrticken

Keine Stellungnahme abgegeben

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde
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38

39

40

41

42

MINISTERIUM FUR INNERES, BAUEN UND
SPORT

OBERSTE LANDESBAUBEHORDE OBB 1
REFERAT OBB14 - STADTENTWICKLUNG,
STADTEBAUFORDERUNG, EU-FONDS
Halbergstralte 50

66121 Saarbriicken

Keine Stellungnahme abgegeben

DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GMBH
SIS/ND

Am DFS Campus 10

63225 Langen

Schreiben vom 10.06.2024

»durch die oben aufgefihrte Planung werden Be-
lange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
bezlglich §18a Luftverkehrsgesetz (LuftvVG)
nicht beruhrt. Es werden daher unsererseits we-
der Bedenken noch Anregungen vorgebracht.
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht
notwendig.

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben
der Lander geman§ 31 LuftVG unberihrt.

Wir haben das Bundesaufsichtsamt fiir Flugsi-
cherung (BAF) von unserer Stellungnahme infor-
miert.”

WESTNETZ GMBH
DRW-S-LK-TM
Florianstraflte 15-21
44139 Dortmund

Keine Stellungnahme abgegeben

BUND SAARLAND E.V.
HAUS DER UMWELT
Evangelisch-Kirch-Stralie 8
66111 Saarbriicken

Keine Stellungnahme abgegeben

NABU, NATURSCHUTZBUND
DEUTSCHLAND

LANDESVERBAND SAARLAND E. V.
Antoniusstralie 18

66822 Lebach

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich
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43

44

45

46

47

Keine Stellungnahme abgegeben

SAARWALD-VEREIN E. V.
LANDESVERBAND

Im Ehrengrund 7

66333 Volklingen

Schreiben vom 21.06.2024

,der LV Saarwald-Verein e.V. hat keine Ein-
wande gegen die geplante Malnahme.*

SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER
WALD

LANDESVERBAND SAARLAND E. V.
Antoniusstralle 18

66822 Lebach

Keine Stellungnahme abgegeben

VERBAND DER GARTENBAUVEREINE
SAAR-PFALZ E.V.

Huttersdorfer Stralle 29

66839 Schmelz

Keine Stellungnahme abgegeben

VEREINIGUNG DER JAGER DES
SAARLANDES

JAGERHEIM

Lachwald 5

66793 Saarwellingen

Keine Stellungnahme abgegeben

ZPS ZWECKVERBAND
PERSONENNAHVERKEHR SAARLAND
Am Hauptbahnhof 6-12

66111 Saarbriicken

Schreiben vom 24.05.2024

»in dem Planungsgebiet liegt die Bushaltestelle
Walpershofen Kindergarten.

Diese wird von den Linien 190, 192 und 193 re-
gelmaRig angefahren und auch in Zukunft fur
den OPNV benétigt.

Die Erhaltung dieser Bushaltestelle ist deshalb
sicherzustellen.”

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die
Bushaltestelle liegt unmittelbar an der Herchen-
bacher Strafde und soll auch weiterhin erhalten
bleiben. Mallnahmen sind in diesem Bereich
nicht vorgesehen.

Kein Beschluss erforderlich
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48 BISCHOFLICHES GENERALVIKARIAT

Hinter dem Dom
54290 Trier

Keine Stellungnahme abgegeben

49 EVANGELISCHE KIRCHE GUCHENBACH
Buchschacher Strafe 1
66292 Riegelsberg

Keine Stellungnahme abgegeben

50 PFARREIENGEMEINSCHAFT ST. JOSEF -
ST. MATTHIAS
66292 Riegelsberg

Keine Stellungnahme abgegeben

51 SAARBAHN SAAR GMBH
Hohenzollernstralte 104-106
66117 Saarbrticken

Schreiben vom 24.05.2024

,in dem von lhnen angegebenen Bereich sind
keinerlei Leitungen der Stadtwerke Saarbriicken
vorhanden -siehe auch angehangte Leitungs-

auskunft.
Wir sind von Ihrem Vorhaben nicht betroffen.”

52 GEMEINDEWASSERWERK RIEGELSBERG
Saarbrlicker Stral3e 31
66292 Riegelsberg

Keine Stellungnahme abgegeben

53 ABWASSERBETRIEB RIEGELSBERG
Saarbriicker Stral3e 31
66292 Riegelsberg

Keine Stellungnahme abgegeben

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich
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54 GEMEINDE RIEGELSBERG

UMWELTAMT
Saarbrlicker Stral3e 31
66292 Riegelsberg

Schreiben vom 28.05.2024

.seitens des Umweltamtes der Gemeinde Rie-
gelsberg wird bzgl. der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes ,Neubau Kita und Feuerwehr Wal-
pershofen® darauf verwiesen, dass es sich bei ei-
nem Teil bzw. angrenzenden Teil der Flache um
einen Kontaminationsverdachtsflache handelt.
Den entsprechenden Ausschnitt habe ich Ihnen
beigefigt.

Ansonsten bestehen keine weiteren Bedenken.*

Stellungnahme der Gemeinde

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im
Bebauungsplan wird aus Vorsorgegrinden eine
zeichnerische Kennzeichnung der Kontaminati-
onsverdachtsflache gemaf § 9 Abs. 5 BauGB
erganzt sowie eine bedingte Zulassigkeit ge-
maR § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt. Das Lan-
desamt fir Umwelt- und Arbeitsschutz hat dies-
bezlglich keine Bedenken gegenulber der Pla-
nung geaulert.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschlief3t, wie dargelegt, den
Bereich der Kontaminationsverdachtsflache ge-
maf §9 Abs. 5 BauGB im Bebauungsplan zu
kennzeichnen.

,Kennzeichnung
Gem. § 9 Abs. 5 BauGB

Gemafl Umweltamt der Gemeinde Riegelsberg
handelt es sich beim &stlichen Teil des Plange-
bietes um eine Kontaminationsverdachtsfla-
che.”

Weiterhin beschlie3t der Gemeinderat, wie dar-
gelegt, fir den Bereich der Kontaminationsver-
dachtsflache eine bedingte Zulassigkeit geman
§ 9 Abs. 2 BauGB im Bebauungsplan festzuset-
zen.

,1.3 Bedingte Zuldssigkeit im Bereich der
Kontaminationsverdachtsflache
Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Im entsprechend gekennzeichneten Bereich
des Plangebietes handelt es sich gemall Um-
weltamt der Gemeinde Riegelsberg um eine
Kontaminationsverdachtsflache. Im Bereich der
Kontaminationsverdachtsflache sind die Vorha-
ben und Nutzungen gem. § 9 Abs. 2 BauGB erst
nach Abschluss einer Bodensanierungsmal-
nahme zulassig, wenn eine Gefahrdung emp-
findlicher Nutzungen auszuschlieRen ist oder
der Verdacht gutachterlich durch einen nach
§ 18 Bundes-Bodenschutzgesetz zugelasse-
nen Sachverstandigen ausgeraumt ist. Hierzu
sind Tiefbaumalnahmen durch einen Sachver-
standigen gem. § 18 Bundes-Bodenschutzge-
setz, Sachgebiete 2 — 5 der Verordnung Uber
Sachverstandige und Untersuchungsstellen fur
den Bodenschutz und die Altlastenbehandlung
im Saarland / VSU in der derzeit glltigen Fas-
sung (s. a. www.resymesa.de) zu begleiten.
GemaNR § 4 Abs. 4 Bundes-Bodenschutzgesetz
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55

56

57

FREIWILLIGE FEUERWEHR RIEGELSBERG
WEHRFUHRER VOLKER KLEIN

Saarbriicker Stralle 31

66292 Riegelsberg

Keine Stellungnahme abgegeben

NATURSCHUTZBEAUFTRAGTER
GEMEINDEBEZIRK WALPERSHOFEN
HERRN PATRIK SIEGWART
KurzenbergstralRe 36a

66292 Riegelsberg

Schreiben vom 07.06.2024

,mit Dank habe ich lhr Schreiben vom 24.5.24
zur Kenntnis genommen.

Die beabsichtigte bauliche Verbesserung unse-
rer Kindergartensituation und der Feuerwehr
freut mich sehr.

Durch die geplante Erweiterung in den Bereich
der Kataster 98/3, 98/4 und 97/2 wird in die dor-
tige Natur eingegriffen.

Diese drei Parzellen liegen am Rande einer
Wiese und Feuchtgebietes, das als Weideland
(Heu) genutzt wird.

Die Parzellen sind an ihren unteren Randern
zum Weideland hin verbuscht bzw. mit Baumen
bestanden. Dadurch ist Uber die Jahre eine na-
turliche Rickzugs- und Ruhezone fiir Wildtiere
wie Feldhihner, Fasan, Hase, Végel usw ent-
standen. Insbesondere die daran angrenzende
Saumzone ist 6kologisch sehr wertvoll.

Diese Ruhe- und Saumzone wird durch die Bau-
maflnahmen zerstort bzw. nicht mehr als 6kolo-
gisch wichtige Zone vorhanden sein bzw. zur
Verfligung stehen.”

REGIONALVERBAND SAARBRUCKEN
UNTERE BAUAUFSICHTSBEHORDE
Postfach 10 30 55

66030 Saarbriicken

Keine Stellungnahme abgegeben

ist die planungsrechtlich zulassige Nutzung
durch den v. g. Sachverstandigen nachzuwei-
sen. Ein entsprechendes Gutachten ist dem
Landesamt fir Umwelt- und Arbeitsschutz vor-
zulegen. Das LUA erteilt die Freigabe.*

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Die naturschutzrechtliche Priifung im Zuge der
Planung kommt zu dem Ergebnis, dass den Fla-
chen innerhalb des Geltungsbereiches keine
essenzielle Bedeutung als Lebensraum i. S. d.
§ 19 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen wer-
den kann, entsprechende Arten nicht vorkom-
men oder im Falle der hier potenziell vorkom-
menden Arten(gruppen) eine Verschlechterung
des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert
werden kann und dass deshalb Schaden nach
§ 19 BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadens-
gesetz nicht zu erwarten sind (vgl. Begriindung
zum Bebauungsplan). Dartber hinaus wurden
entsprechende artenschutzrechtliche Vorsorge-
mafRnahmen in den Bebauungsplan aufgenom-
men (Rodungsfristen, Gebaudecheck vor Ruck-
oder Umbaumaflinahmen). Insbesondere die
Flurstlicke 98/4 und 97/2 wurden zudem als pri-
vate Grinflachen festgesetzt, wodurch bauliche
MaRnahmen in diesem Bereich (auller Spiel-
Bewegungsflachen Kita) ausgeschlossen sind
und der Eingriff auf ein erforderliches Mindest-
mal reduziert werden kann.

Das Landesamt fur Umwelt- und Arbeitsschutz
auflert aus natur- bzw. artenschutzrechtlicher
Sicht gegeniber der Planung keine Bedenken.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich
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58

59

REGIONALVERBAND SAARBRUCKEN
GESUNDHEITSAMT

Stengelstralie 10-12

66117 Saarbrticken

Keine Stellungnahme abgegeben

REGIONALVERBAND SAARBRUCKEN
FACHBEREICH 3

FD 60 REGIONALENTWICKLUNG UND
PLANUNG

SchloRplatz 3-5

66119 Saarbrticken

Schreiben vom 04.06.2024

,mit der E-Mail vom 24.05.2024 haben Sie den
Regionalverband Saarbriicken als Trager der
Flachennutzungs- und Landschaftsplanung im
Rahmen der Aufstellung des o. g. Bebauungs-
planes um Stellungnahme gebeten.

Gemal § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane
aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln.
Der rechtswirksame Flachennutzungsplan des
Regionalverbandes Saarbricken stellt fir den
Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Flachen
fur den Gemeinbedarf" sowie im sudoéstlichen
Bereich eine ,Flache fir die Landwirtschaft" dar.
Die geplanten Festsetzungen des o. g. Bebau-
ungsplans sind demnach nicht vollumfanglich
aus dem Flachennutzungsplan entwickelt. Ge-
maf § 13a Abs. 2 BauGB kann ein Bebauungs-
plan, der von den Darstellungen des Flachennut-
zungsplans abweicht, jedoch auch vor dessen
Anderung aufgestellt werden, sofern die geord-
nete stadtebauliche Entwicklung des Gemeinde-
gebietes in diesem Zuge nicht beeintrachtigt
wird. Der Flachennutzungsplan ist dann im
Wege der Berichtigung anzupassen.

Der Landschaftsplan des Regionalverbandes
stellt die Flachennutzung im Plangebiet zum
groRten Teil als Bestandsflache ,Gemeinbedarf"
dar. Im Siden des Plangebietes, und damit auch
im Bereich der geplanten Kita-Erweiterung, ist
eine Bestandsflache ,Offenlandnutzung” darge-
stellt sowie im Ubergang der beiden Flachennut-
zungen eine MalRnahmenflache zur ,Sicherung
von Siedlungsrandern mit besonderer Freiraum-
funktion". Durch den Erweiterungsbau sind je-
doch keine erheblichen Beeintrachtigungen der
MalRnahmenflache zu erwarten.

Ich bitte darum, den Bebauungsplan nach Erlan-
gung der Rechtskraft als Kopie - gerne auch in
digitaler Form - zuzusenden.”

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Der Regionalverband Saarbriicken auRert ge-
genuber der Planung keine Bedenken. Der Fla-
chennutzungsplan ist, wie in den zur Stellung-
nahme vorliegenden Planunterlagen, gemaf
§ 13a Abs. 2 BauGB im Wege der Berichtigung
anzupassen.

Kein Beschluss erforderlich
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60

61

62

LANDESHAUPTSTADT SAARBRUCKEN
HERRN OBERBURGERMEISTER
Rathausplatz 1

66111 Saarbriicken

Schreiben vom 28.05.2024

»wir bedanken uns fiir die Beteiligung im Rah-
men der Aufstellung des o0.g. Bebauungsplanes.
Die Landeshauptstadt Saarbriicken sieht sich
bezlglich der oben genannten Planung in lhren
Belangen nicht beruhrt.*

STADT PUTTLINGEN
FRAU BURGERMEISTERIN
Rathausplatz 1

66346 Puttlingen

Schreiben vom 27.05.2024

,die Belange der Stadt Pittlingen sind durch den
0.g. Bebauungsplan nicht betroffen. Es werden
keine Anregungen bzw. Bedenken vorgebracht.”

GEMEINDE HEUSWEILER
HERRN BURGERMEISTER
Saarbriicker Stralle 35
66265 Heusweiler

Schreiben vom 29.05.2024

,von Seiten der Gemeinde Heusweiler bestehen
gegen den o.g. Bebauungsplan keine Beden-
ken.”

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Gemeinde

Kein Beschluss erforderlich
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST M ORIGINAL BESTATIGT.
Stand Katastergrundlage: 02042024

Der Gemeinderat hatam __.__.____ die Einlei-
tung des Verfahrens zur Aufstellung des
Bebauungsplanes ,Neubau Kita und Feuerwehr

Walpershofen” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB)
Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustel-
len, wurde am __.__.___ ortsiblich bekannt-
gemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

Riegelsberg, den __.__.___

ortstiblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m.
§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die Behérden und sonstigen Tréger dffentlicher
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden
mit Schreiben vom __.__.___ von der Verdf-

fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch

benachrichtigt (§ 13a BauGB iV.m. § 3 Abs. 2
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum
. zur Stellungnahme eingeraumt.

Wihrend der elektronischen Beteiligung, Versf-
fentlichung im Internet / Auslequng gingen sei-
tens der Offentlichkeit, der Behdrden und der
sonstigen Trager offentlicher Belange sowie der
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwagung der vorgebrachten

Bedenken und Anregungen erfolgte durch den
£ — Gemeinderat am __._.___. Das Ergebnis
o1/ 61/8 S 35 Der Biirgermeister wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
6 o Heimat- nahmen  vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3
' museum Abs. 2 Satz 6 BauGB).
39 65/10 6 Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Be-
10 Iy  Die Auftllung des Bebauungsplanes wird gem. * o PRSI AR e SO0
33 31a 31 132 BauGB  (Bebauungsplane  der o' Ga) per Bebauungsplan besteht aus
65/8 Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren der Planzeichnung (Teil A) und dem Texttell
o] durchgefiihrt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB (Teil B) sowie der Begrtindung
\ wird eine Umweltprifung nicht durchgefiihrt.
DRK X Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung
6577 *  Die Vorbereitung und Durchfilhrung der Verfah- ausgefertigt
‘ 25 50m R rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wur-
00 , den gem. § 4b BauGB an die Kemplan GmbH
Ubertragen. Riegelsberg, den __.
E \ 97/4 .
v.Kirck 35| Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
gemeinile- |E (1) 1) - den Entwurf gebilligt und die Versf-
Zzentrura &) 37 y g,a fentlichung des Bebauungsplanes im Internet, in- Der Birgermeister
= 96/ Klusive einer Auslegung beschlossen (§ 13a
@) 96/4 BauGB iVm. § 3 Abs. 2 BauGB).
p \ © Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend Der s, beschl 4
101/6 E 40n aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil Oi;ub?“::”izke;n(m“Sserﬁslhf a(g‘ A3
141/5 p ‘ \ (Teil B) sowie der ngrundung,gwuvde in der Zeit BauGB). In dieser Beganmmachung ist auf.d\e
Gemeinbe- m | kY 5 yr:”‘\n?er;et?roﬁ::tlwec‘;?(yn‘z !ET /QSE\TM Maglichkeit der Einsichtnahme, die Vorausset-
darfsfliche 3,000 100/3 b Gemeinbe- " zungen fiir die Geltendmachung der Verletzung
‘ 3 darfsflache 2um Herunterladen bereitgehalten (§ 13 BauGB von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der
a - me m. § 3Abs- 2 BauG8) Zusaach fand eine & 55 514, 215 BauG, emner auf Falgeit und Er-
| a entliche Auslegung statt. Ioschen der Entschadigungsanspriiche gem. § 44
98/3 072 o Ort und Dauer der Versffentlichung im Internet Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf
98/4 \ und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hinge-
o5 dass Stellungnahmen wahrend der Verdffentli- wiesen worden
Oten rten chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
\ oder bei Bedarf schriftch oder zur Niederschrift pjan bestehend aus der Planzeichnung (Tl A)
\ \ . ‘ abgegeben werden kGnnen und dass nicht fist- g e Textteil (Teil B) sowie der Begrindung,
= gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be- iyt (510 Abs 3 BauG)
203/8 sy 1171 schlussfassung Gber den Bebauungsplan unbe-
\ ricksichtigt bleiben konnen, am __._ Riegelsberg,den

Der Biirgermeister

‘ PLANZEICHENERLAUTERUNG

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

GELTUNGSBEREICH

(59 A85.7 BAUGE)

(§9ABS.1 NR. 5 BAUGE )

KINDERTAGESSTATTE

(5/9A8S.1 NR. 1 BAUGB LUM. § 20 BAUNVO)

ABWEICHENDE BAUWEISE
(5.9ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(5/9ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

(59 ABS.1 NR. 10 BAUGE)

UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG
(59A85.1 NR. 13 BAUGE)

PRIVATE GRUNFLACHE
(§9.A8S.1 N, 15 BAUGS)

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HOCHSTMASS)

FLACHEN FUR DEN GEMEINBEDARF MIT DER ZWECKBESTIMMUNG

SOZIALEN ZWECKEN DIENENDE GEBAUDE UND EINRICHTUNGEN;

SOZIALEN ZWECKEN DIENENDE GEBAUDE UND EINRICHTUNGEN; HIER:

UMGRENZUNG DER VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDEN
SCHUTZFLACHEN BZW. FLACHEN DIE NUR EINGESCHRANKT BEBAUBAR
SIND; HIER: SCHUTZSTREIFEN DER UNTERIRDISCHEN LEITUNGEN

Fir die Verfahrensdurchfilhrung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

« Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394)

Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grund-
stiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBL. 1S, 3786), zuletzt gedndert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023
I NI 176).

Verordnung iber die Ausarbeitung der Bauleitpla-
ne und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV)
vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
andert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBI. 1S, 1802).

* Gesetz (ber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29,
Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 08. Mai 2024 (BGBI.
2024 I Nr. 153).

* Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998
(BGBI.1'S. 502), zuletzt geéndert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. |
S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
409).

 Saarldndische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Mai
2023 (Amtsbl. |'S. 762).

© § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. . 682), zu-
letzt geandert durch Gesetz vom 12. Dezember
2023 (Amtsbl. 15.1119),

Saarlandisches  Denkmalschutzgesetz  (SDschG)
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des
saarlandischen Denkmalschutzes und der saar-
landischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018
(Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geandert durch Ar-
tikel 260 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021
(Amtsbl. 1 5. 2629).

Saarlandisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom
30. Juli 2004 (Amtsbl. | S. 1994), zuletzt geadndert
durch Artikel 173 des Gesetzes vom 08. Dezember
2021 (Amtsbl. | S. 2629).

Saarlandisches Gesetz zur Ausfithrung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarlandisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. Marz 2002
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geandert durch das
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. . 2393).
® Satzung zum Schutz der Baume in der Gemeinde

Riegelsberg in der Neufassung vom 08. Dezember
2008.
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Teil B: Textteil

1. Flachen fiir den Siehe Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 5
Gemeinbedarf BauGB

1.1. Flachen fiir den Siehe Plan. § 9 Abs. 1Nr. 5
Gemeinbedarf - Innerhalb der Gemeinbedarfsflache fiir sozialen und kulturellen Zwecken dienende BauGB
Sozialen und Gebdude und Einrichtungen sind Anlagen und Einrichtungen flir soziale und kulturelle

kulturellen Zwecken Zwecke zuldssig.
dienende Gebdude und Hierzu zahlen insbesondere folgende Anlagen und Einrichtungen:
Einrichtungen - Anlagen fUr Sicherheit und Ordnung (u. a. Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz)
- Jugendzentrum / Jugendfreizeitstatte,
- Gemeindezentrum,
- Museen (z. B. Heimatmuseum),
- ErschlieBungsanlagen (z. B. Zufahrt Feuerwehr, Kita.

1.2. Flachen fiir den Siehe Plan. § 9 Abs. 1Nr. 5
Gemeinbedarf - Innerhalb der Gemeinbedarfsflache mit der Zweckbestimmung “Kindertagesstatte” sind = BauGB

Sozialen Zwecken bauliche Anlagen, die der Kindertagesstatte dienen und diesen Nutzungen rdumlich und

dienende Gebaude und funktional zugeordnet sind, zulassig. Hierzu zahlen Gruppenrdume, Bewegungsraume,

Einrichtungen, Hier: Nebenrdume, Verwaltungsraume, Sozialrdume, Sanitarraume, Stellplatze, etc.

Kindertagesstatte

1.3. Bedingte Im entsprechend gekennzeichneten Bereich des Plangebietes handelt es sich gemaB § 9 Abs. 2 BauGB
Zulassigkeit im Bereich Umweltamt der Gemeinde Riegelsberg um eine Kontaminationsverdachtsflache. Im

der Kontaminations- Bereich der Kontaminationsverdachtsflache sind die Vorhaben und Nutzungen gem. § 9

verdachtsflache Abs. 2 BauGB erst nach Abschluss einer BodensanierungsmaBnahme zuldssig, wenn

eine Gefahrdung empfindlicher Nutzungen auszuschlieBen ist oder der Verdacht
gutachterlich durch einen nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz zugelassenen
Sachverstandigen ausgerdumt ist. Hierzu sind TiefbaumaBnahmen durch einen
Sachverstandigen gem. § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz, Sachgebiete 2 — 5 der
Verordnung Uber Sachverstandige und Untersuchungsstellen fiir den Bodenschutz und
die Altlastenbehandlung im Saarland / VSU in der derzeit gliltigen Fassung (s. a.
www.resymesa.de) zu begleiten. GemaB § 4 Abs. 4 Bundes-Bodenschutzgesetz ist die
planungsrechtlich zuldssige Nutzung durch den v. g. Sachverstandigen nachzuweisen.
Ein entsprechendes Gutachten ist dem Landesamt flir Umwelt- und Arbeitsschutz
vorzulegen. Das LUA erteilt die Freigabe.

2. MaB der baulichen  Siche Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 1
Nutzung BauGB i.V.m.
§§ 16-21a BauNVO
2.1. Zahl der Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 BauNVO als § 9 Abs. 1 Nr. 1
Vollgeschosse Hochstmal festgesetzt. Die zuldssige Zahl der Vollgeschosse kann den BauGB i.V.m.
Nutzungsschablonen entnommen werden. § 20BauNVvO
3. Bauweise In der abweichenden Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO sind auch Gebaudeldngen § 9 Abs. T Nr. 2
von mehr als 50 m zuldssig. In der abweichenden Bauweise ist eine Grenzbebauung BauGB i.V.m. § 22
zuldssig. BauNVvO
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4. Uberbaubare und Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind im Bebauungsplangebiet durch die § 9 Abs. 1Nr. 2
nicht iiberbaubare Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO durfen Gebdude und  BauGB i.V.m. § 23
Grundstiicksflachen Gebaudeteile die Baugrenze nicht tiberschreiten. Demnach sind die Gebdude innerhalb  BauNVO

des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von
Gebdudeteilen in geringfligigem Ausmal kann zugelassen werden.

AuBerhalb der iberbaubaren Grundstlcksflachen sind untergeordnete Nebenanlagen
und Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zuldssig, die dem Nutzungszweck der in dem
Baugebiet gelegenen Grundstiicke oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner
Eigenart nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten
entsprechend.

Das Gleiche gilt fiir bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den
Abstandsflachen zuldssig sind oder zugelassen werden kénnen.

5. Umgrenzung der von  Siehe Plan. § 9Abs. 1Nr. 10
der Bebauung Innerhalb des entsprechend gekennzeichneten Bereiches ist eine Bebauung oder BauGB
freizuhaltenden Uberbauung sowie Bepflanzung untersagt. Ausnahmen hiervon kénnen in Abstimmung

Schutzflachen bzw. mit dem Leitungstrager zugelassen werden.

Flachen die nur

eingeschrankt

bebaubar sind; Hier:
Schutzstreifen der
unterirdischen

Leitungen
6. Versorgungsflachen /  Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizitét (z. B. Trafo-Station) § 9 Abs. TNr. 12
-anlagen und /oder der E-Mobilitat dienen, sind innerhalb des Geltungsbereichs des Plangebietes, BauGB iV.m. § 14
ausnahmsweise auch auBerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig, auch ~ Abs. 2 BauNVO
soweit flir sie keine besonderen Flachen festgesetzt sind.
7. Unterirdische Siehe Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 13
Versorgungsleitungen BauGB
8. Private Griinflaiche  Siehe Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 15
Innerhalb der privaten Griinflache sind untergeordnete Anlagen und Einrichtungen (z. B. = BauGB
Wege, Spielgerate) zuldssig, die dem Nutzungszweck des Gebietes dienen und seiner
Eigenart nicht widersprechen (u. a. Spiel-/Bewegungsflache Kita).
9. MaBnahmen zum Ergdanzend zu den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden folgende  § 9 Abs. 1 Nr. 20
Schutz, zur Pflege und  Festsetzungen als MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, ~ BauGB
zur Entwicklung von Natur und Landschaft textlich in den Bebauungsplan aufgenommen:
Boden, Natur und
Landschaft
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9.1. Reduzierung der Versiegelung: § 9 Abs. 1 Nr. 20
Der Anteil befestigter Flachen ist auf ein Mindestmal3 zu beschranken. Kfz-Stellplatze im  BauGB
Bereich der Flachen fir Stellplatze und Zufahrten sind einschlieBlich ihrer Zu- und
Abfahrten ausschlieBlich in wasserdurchldssigen Beldgen (z. B. Rasenpflaster,

Rasengittersteine, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Fugenpflastersteine oder
offenporiges Wabenfugenpflaster etc.) und versickerungsféahigem Unterbau
auszufiihren. Ausnahmen kdnnen aus Griinden der Barrierefreiheit oder sofern fir die
Anlage von Stellplatzen fiir Loschfahrzeuge spezielle Vorgaben erforderlich sind,
zugelassen werden. Flachen, die nicht als Stellpldtze, Zufahrten, Terrassen oder Wege
bendétigt werden, sind unversiegelt zu belassen und vegetativ anzulegen. Diese Fléchen
sind mit gebietseinheimischen Saatgutmischungen oder Gehélzen (Baume und
Straucher) zu bepflanzen.

Bei Geholzen ist die regionale Herkunft , Westdeutsches Bergland und
Oberrheingraben” (Region 4) nach dem , Leitfaden zur Verwendung gebietseigener
Gehdlze” (BMU, Januar 2012) sicherzustellen. Bei Saatgutmischungen ist darauf zu
achten, dass es sich um zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet
.Oberrheingraben mit Saarpfalzer Bergland” (UG 9) bzw. ,Rheinisches Bergland” (UG
7) handelt.

GroBflachig mit Steinen bedeckte Flachen, auf denen Pflanzen nicht oder nur in
geringer Zahl vorkommen (Schottergérten), sind nicht zulassig. Wasserdichte oder nicht
durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind nur zur Anlage von dauerhaft mit
Wasser gefiillten Flachen zuldssig. Mineralische Splitabdeckungen ohne zusatzliches
Vlies und Folie, die sich z. B. trockenresistenten und insektenfreundlichen Beeten oder
Gartenanlagen unterordnen, sind erlaubt.

9.2. Vorgaben zur Gehélzentfernung: § 9 Abs. 1 Nr. 20
Zur Beachtung von § 39 BNatSchG mit der Vermeidung der Zerstorung besiedelter BauGB
Fortpflanzungsstétten geschiitzter Tierarten und damit gleichzeitig des Tétungs- und
Stérungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG (Vermeidung der Zerstérung
besiedelter Fortpflanzungsstatten geschitzter Tierarten und damit gleichzeitig einer
T6tung von Tieren) dirfen die notwendigen Baumfallungen, Gehélzentfernungen und
Rodungen nur auBerhalb der Hauptfortpflanzungszeit der Tiere (1.3. - 30.9.) wahrend
der Herbst- und Wintermonate zwischen Anfang Oktober und Ende Februar
durchgefiihrt werden. Die zeitliche Einschréankung sehr stérintensiver Rodungs- und
Féllarbeiten vermeidet gleichzeitig eine Stérung von gegeniber Larm und
Bewegungsunruhe empfindlich reagierenden Tierarten wahrend der sensiblen Haupt-
Aufzuchtphase, in der bei einigen Arten ein erhdhtes Sicherheitsbedirfnis besteht.

9.3. Artenschutzrechtliche VorsorgemaBnahmen: § 9 Abs. 1 Nr. 20
Bei Gebduderiick- oder UmbaumaBnahmen sind die artenschutzrechtlichen BauGB
Verbotstatbestdnde in der Weise zu beachten, dass alle Gebdude im Vorfeld auf den
konkreten Besatz von Gebaudebriitern sowie auf iibertagende Fledermause (u. a.

Dachbdden, Fassadenhohlrdume, Keller) Gberprft werden.

Bei nachgewiesenen Gebaudebriitern ist der Riickbau auf die Zeit nach Ende der
Astlingsphase zu verschieben. Bei Hinweisen auf Vogelarten, fir die die Legalausnahme
n. § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG nicht angenommen werden kann (u. a. Haussperling,
Mauersegler), sind entsprechende Ersatzquartiere anzubringen (ggf. als CEF-
MaBnahme). Sollten sich entsprechende Hinweise ergeben, sind in Absprache mit der
unteren Naturschutzbehérde entsprechende SchutzmaBBnahmen zu ergreifen.

Im Fall von Fledermauskolonien oder genutzten Winterquartieren ist das weitere
Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.
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9.4. Insektenfreundliche Beleuchtung: § 9 Abs. 1 Nr. 20
Beleuchtungen an StraBen oder Wegen, AuBenbeleuchtungen baulicher Anlagen und BauGB
Grundstlicke sowie beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlagen sind i.5.d. § 41a
BNatSchG technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und
50 zuU betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen
Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschitzt sind.

10. Nutzung Innerhalb des Plangebietes sind auf jeweils mindestens 50 % der Dachflachen von neu ' § 9 Abs. 1 Nr. 23 b
erneuerbare Energien  zu errichtenden Geb&uden Anlagen zur Erzeugung von Energie aus solarer Strahlung BauGB

anzubringen. Dies gilt auch fiir die Dachflachen sonstiger neu zu errichtender baulicher

Anlagen wir Carports, Garagen und Nebengebdude mit einer Flache von jeweils mehr

als 30 gm. Sofern Staffelgeschosse ausgebildet werden, gilt diese Vorgabe bei den

Hauptgebauden allein fir die Staffelgeschosse. Die mindestens zu errichtende Flache

von Energieanlagen kann auch auf nur einer oder mehreren baulichen Anlagen errichtet

werden, wenn sichergestellt ist, dass insgesamt eine Flache errichtet wird, die 50 % der

Dachflachen auf dem Grundstiick entspricht

Die Festsetzung zur Begriinung von Flachdachern und flachgeneigten Déchern bleibt
hiervon unberihrt (vgl. Festsetzung zur Anpflanzung von Baumen, Strduchern und
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). Eine Kombination von
Photovoltaikanlagen und Dachbegriinung ist zuldssig.

11. Anpflanzung von Erganzend zu den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden folgende = § 9 Abs. 1 Nr. 25 a

Bdumen, Strauchern Festsetzungen zur Anpflanzung von B&umen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen  BauGB

und sonstigen textlich in den Bebauungsplan aufgenommen:

Bepflanzungen

11.1. Die nicht tiberbauten Grundstiicksflachen sind als intensiv begriinte Garten-/ §9Abs. 1Nr.25a
Griinflachen anzulegen, sofern sie nicht fir Zufahrten, Stellplatze und Wege oder BauGB

weitere Nebenanlagen bendtigt werden. Je angefangenen 250 gm nicht diber- oder
unterbauter Grundstiicksflache ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum
anzupflanzen.

Fiir die Anpflanzung von Gehélzen sind ausschlieBlich einheimische und
regionaltypische Arten zu verwenden. Zulassig sind alle MaBnahmen, die geeignet sind,
eine ansprechende Durchgriinung und eine harmonische und optisch ansprechende
Einbindung in das umgebende Siedlungs- und Landschaftsbild zu erreichen.

Bei beengten Platzverhaltnissen kdnnen klein- oder schmalkronige Sorten der
nachfolgenden Arten verwendet werden.

11.2 Pflanzliste (Auswahl der zu pflanzenden Baumarten): § 9Abs. 1 Nr. 25 a
- Bergahorn (Acer pseudoplatanus) BauGB
- Feldahorn (Acer campestre)
- GroBlaubige Mehlbeere (Sorbus aria)
- Silberlinde (Tilia tomentosa)
- Spitzahorn (Acer platanoides)
- Winter-Linde / Amerikanische Stadtlinde (Tilia cortada)
- Vogelkirsche (Prunus avium)
- Hochstammige Obstbdume (regionale Sorten)
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11.3. Geeignete Sorten von hochstammigen Obstbdumen sind ausfiihrlich in der Broschiire § 9Abs. 1Nr.25a
,Obstsorten fiir den Streuobstbau in Rheinland-Pfalz” (2018) (https://www.streuobst-  BauGB
verbindet.de/wp-content/up- loads/2021/10/Streuobst_Sortenliste_RLP_2018.pdf), in
der Liste mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten des Verbandes der
Gartenbauvereine Saarland (www.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz/
index.php/streuobstsorten) und in der Broschtire , Apfelsorten im Saarland” des fiir
Umwelt zustandigen Ministeriums des Saarlandes beschrieben.

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen der FLL (Empfehlungen fiir
Baumpflanzungen, Teil 1 - Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, Teil 2
Standortvorbereitungen fiir Neupflanzungen, Pflanzgruben und
Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die
Gutebestimmungen fiir Baumschulpflanzen) ebenso wie die einschlagigen DIN Normen
(DIN 18916 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Pflanzen und Pflanzarbeiten) zu
beachten.

Mindestqualitat der Hochstdmme: 3-mal verpflanzt, mind. 14-16 cm Stammumfang
(StU) gemessen in 1,0 m Hohe.

Im StraBenraum und auf Parkplatzen sind geeignete Sorten gemaR der GALK-Liste
auszuwahlen.

11.4. Neu zu errichtende oberirdische Stellplatze sind pro angefangener 6 Stellplatze mit § 9Abs. 1Nr. 25a
mindestens einem mittel- bis groBkronigem standortgerechten Laubbaumhochstamm BauGB
gemaB Pflanzliste zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
nachzupflanzen. Die Standorte sind so zu wahlen, dass eine wirksame Verschattung der
Stellplatzflachen gewahrleistet ist.

Im StraBenraum und auf Parkplatzen sind geeignete Sorten gemaB der GALK-Liste
auszuwahlen.

11.5. Flachddcher und Décher neu zu errichtender Gebdude mit einer Neigung von bis zu 15°  § 9 Abs. 1 Nr. 25 a
sind ab einer MindestgroBe von 20 gm mindestens zu 50 % mit einer BauGB
durchwurzelbaren Mindestsubstratschicht von ca. 15 cm Starke extensiv zu begriinen,
soweit diese nicht von notwendigen Technikanlagen, Qberlichtern oder aus anderen
technischen Griinden eingenommen / (iberbaut werden. Dachflachen mit
Photovoltaikmodulen sind von der Ermittlung der Mindest-Substratstarke
ausgenommen. Sie dirfen eine Mindestsubstrathdhe von 8 cm nicht unterschreiten.

Dabei ist ein Begriinungssystem zu wahlen, welches das dauerhafte und vitale
Wachstum von Grasern, Polerstauden und zwergigen Gehdlzen auch wahrend langer
anhaltender Hitze- und Trockenheitsperioden gewahrleistet.

Eine Nutzung als Dachgarten ist zuldssig.

12. Grenze des Siehe Plan. § 9 Abs. 7 BauGB
raumlichen
Geltungsbereiches

13. - Das Plangebiet ist im modifizierten Mischsystem zu entwdssern. § 9 Abs. 4 BauGB
Abwasserbeseitigung - Das Schmutzwasser ist in die bestehende Kanalisation einzuleiten. i.V.m. §§ 49-54 SWG
- Das auf dem Grundstiick anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstiick zu
versickern. Sollte eine Versickerung technisch nicht méglich sein, ist das anfallende
Niederschlagswasser durch geeignete MaBnahmen (z. B. Dachbegriinung,
Retentionszisternen etc.) auf dem Grundsttick zurlickzuhalten und gedrosselt der
vorhandenen Kanalisation zuzufiihren. Die Menge der gedrosselten Einleitung ist
dabei mit der Gemeinde abzustimmen.
- Eine Brauchwassernutzung ist zulassig.
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14. Ortliche - Dacheindeckung: Dacheindeckungen in glénzenden / reflektierenden Materialien sind = § 9 Abs. 4 BauGB
Bauvorschriften unzuldssig. iV.m. § 85 Abs. 4
- Fassadengestaltung: Unzuldssig sind Fassadenverkleidungen aus glanzenden / LBO

reflektierenden Materialien. Ausnahmsweise sind auch andere Materialien zuldssig.
Fassaden kdnnen zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und Verbesserung des
Mikroklimas begriint werden.

- Boschungen, Abgrabungen, Aufschiittungen und Stiitzmauern: Die Anlage von
Boschungen, Abgrabungen, Aufschiittungen und Stlitzmauern ist bis zu einer Hohe
von 4,0 m zuldssig. Bdschungen, Abgrabungen, Aufschiittungen und Stiitzmauern
sind auch auBerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig.

- Einfriedungen: Einfriedungen (z. B. Zaune, Hecken) sind bis zu einer Gesamthdhe von
2,00 m zuléssig. Zufahrtsbereiche sind freizuhalten. Im Bereich der Kindertagesstatte
sind ausnahmsweise hohere Einfriedungen zuldssig, sofern diese aus Griinden des
Schutzes der Kinder erforderlich sind.

- Einhausungen: Abfall- und Wertstoffbehélter sind innerhalb der Gebaude oder in
vom StraBenraum aus nicht einsehbaren Konstruktionen unterzubringen (z. B.
Einhausung in Schranken). Eine sichtwirksame Eingriinung mit hochwachsenden oder
rankenden Gehélzen ist ebenfalls zulassig.

15. Kennzeichnung GemaB Umweltamt der Gemeinde Riegelsberg handelt es sich beim dstlichen Teil des  § 9 Abs. 5 BauGB
Plangebietes um eine Kontaminationsverdachtsflache.

16. Hinweise Ergénzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird auf folgende Themen
hingewiesen:

16.1. Verfahren:

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt.
Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3
BauGB von einer Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach
§ 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfigbar sind, der zusammenfassenden Erklarung
nach § 10 Abs. 4 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der friihzeitigen
Unterrichtung und Erdrterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

16.2. Altlasten
Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdachtige Flachen bekannt oder ergeben
sich bei spateren Bauvorhaben Anhaltspunkte (iber schédliche Bodenveranderungen,
besteht gemaB § 2 Abs. 1 Saarlandisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die
Verpflichtung, das Landesamt fir Umwelt- und Arbeitsschutz in seiner Funktion als
Untere Bodenschutzbehdrde zu informieren.

16.3. Baumschutz
Die Baumschutzsatzung der Gemeinde Riegelsberg ist zu beachten. Innerhalb des
Plangebietes befinden sich Baume, die ggfs. gemaB der Baumschutzsatzung geschiitzt
sind. Sollte im Zuge der Bautétigkeit von zuldssigen baulichen Einrichtungen die
Beseitigung geschitzter Bdume notwendig sein, dann ist im Zuge des Bauantrages eine
Ausnahme n. § 6 i.V. m. § 5 Abs. 3 der BSchS zu beantragen und ggfs. eine
Ersatzpflanzung zu leisten.

16.4. Bergbau
Das Plangebiet befindet sich im Bereich einer ehemaligen Eisenerzkonzession. Ob unter
dem Planungsgebiet Abbau umgegangen ist, geht aus den Akten- und Planunterlagen
des Oberbergamtes des Saarlandes jedoch nicht hervor. Es wird empfohlen bei
Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und diese dem
Oberbergamt mitzuteilen.
Weiterhin befinden sich die Planungen im Einwirkungsbereich bisheriger
Abbautatigkeiten des ehemaligen Steinkohlebergbaus. Der letzte Abbau liegt
inzwischen mehr als 50 Jahre zurlick, sodass die Einwirkungen an der Tagesoberflache
erfahrungsgemaB abgeklungen sind. Zukinftiger Steinkohlebergbau ist nicht mehr
geplant.
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16.5. Bodenschutz
Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist bei der ErschlieBung auf einen
sparsame, schonenden und fachgerechten Umgang mit Boden zu achten. Die
Bodenarbeiten sind nach den einschldgigen Vorschriften der DIN 18915
(. Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten”) durchzufiihren. Die
vorhandenen Oberbdden sind abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern und an den zu
begriinenden Freifldchen wieder einzubauen. Uberschiissige Oberbdden sind an anderer
Stelle zu verwerten.

16.6. Denkmalschutz
Baudenkmaler und Bodendenkmaler sind nach heutigem Kenntnisstand von der
Planung nicht betroffen. Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden, das
Verdnderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) und § 28 SDSchG
(Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

16.7. Erneuerbare Energien
Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder
Genehmigungsfreistellung jeweils geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer
Energien zu beachten, welche Uber die Vorgaben dieses Bebauungsplanes hinausgehen
konnen.

16.8. Hochwasserschutz / Starkregen
Hinsichtlich der klimatischen Veranderungen ist darauf zu achten, dass
Oberflachenabfliisse (aufgrund von Starkregenereignissen) einem kontrollierten Abfluss
zugeflihrt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusatzliches Risiko durch
unkontrollierte Uberflutungen entstehen. Hierfiir sind bei der Oberflachenplanung
vorsorglich entsprechende MaBnahmen vorzusehen. Besondere MaBnahmen zur
Abwehr von méglichen Uberflutungen sind wahrend der Baudurchfiihrung und bis hin
zur endg(iltigen Begriinung und Grundstiicksgestaltung durch die
Grundstlickseigentimer zu bedenken. Der Grad der Gefahrdung durch
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausflihrung anhand weiterer Daten naher zu
untersuchen. GemaB § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Mdglichen und
Zumutbaren verpflichtet, VorsorgemaBnahmen zum Schutz vor nachteiligen
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

16.9. Kampfmittel
Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des
Kampfmittelbeseitigungsdienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch
Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfunden. Dies ist im Zuge der weiteren
Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehdrde anzufragen oder eine Kldrung
durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizufihren.

16.10. Telekommunikationslinien
Im ndrdlichen Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Bei der
Bauausflihrung ist darauf zu achten, dass Beschédigungen der vorhandenen
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Griinden (z. B. Im
Falle von Stdrungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien
jederzeit méglich ist. Insbesondere miissen Abdeckungen von Abzweigkasten und
Kabelschéchten sowie oberirdische Gehause soweit frei gehalten werden, dass sie
gefahrlos gedffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kénnen. Bei
Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen
Stelle der Telekom einzufordern (Deutsche Telekom Technik GmbH, Zentrale
Planauskunft Stdwest, Chemnitzer Str. 2, 67433 Neustadt a. d. Weinstr,,
planauskunft.suedwest@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu
beachten.
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16.11. Versorgungseinrichtungen
Innerhalb des Plangebietes befinden sich Versorgungseinrichtungen der Energis-
Netzgesellschaft mbH. Nach geltenden DVGW- und VDE-Richtlinien miissen zu den
Versorgungsleitungen die geltenden Schutzabstande eingehalten werden. Die
Schutzstreifenbreite betrdgt 2,0 m (jeweils 1,0 m beiderseits der Leitungstrasse).
Leitungstrassen dirfen nicht (iberbaut bzw. bepflanzt werden und miissen jederzeit zum
Zwecke der Inspektion, Wartung und Instandsetzung frei zuganglich sein. Insbesondere
ist die Zufahrt auch flir schwere Fahrzeuge zu gewahrleisten. Alle geplanten
EinzelmaBnahmen im Bereich der Anlagen, insbesondere Gelédndeniveauénderungen
oder Anpflanzungen bedurfen der Zustimmung der Energis-Netzgesellschaft mbH,
Saarbriicken. Erdarbeiten in der Néhe von Kabel- und Rohranlagen diirfen nur von Hand
und mit duBerster Sorgfalt ausgefiihrt werden.
Grundsétzlich sind alle BaumaBnahmen in der Néhe der Versorgungseinrichtungen vor
Baubeginn mit der Energis-Netzgesellschaft mbH abzustimmen. Der Bauherr bzw. das
bauausfiihrende Unternehmen soll sich hierzu vor Baubeginn an die
Organisationseinheit B SN-ILL (Tel. 06814030-2346 oder bzs-strom-ill@energis-
netzgesellschaft.de) flr Stromleitungen wenden.
Da eine bauliche Erweiterung in der Regel mit einer elektrischen und thermischen
Leistungserhéhung einhergeht, soll der Bauherr die Leistungséanderungen der
Organisationseinheit Anschlusswesen unter anfrage@energis.netzgesellschaft.de bzw.
Tel. 0681 4030-4030 mitteilen.
Der Leistungsbedarf der geplanten Bebauung (bezogen auf vergleichbare Objekte) kann
aus dem vorhandenen 0,4-kV-Ortsnetz nicht sichergestellt werden. Um den geplanten
Leistungsbedarf zu decken, ist die Errichtung einer 10-/0,4-kV-Trafostation
einschlieBlich notwendiger Kabel notwendig. Die mindestens erforderliche
Stationsflache unter Berlicksichtigung erforderlicher Fluchtwege an allen
Zugangsbereichen betragt ca. 6,0 x 4,0 m mit freier Zufahrt zur Herchenbacher Strafe.
Die Stationsfldche einschlieBlich der Kabeltrassen sind dinglich zu Gunsten der energis-
Netzgesellschaft mbH zu sichern. Die vorhandenen 0,4-kV-Freileitungsnetzanschliisse
und die 0,4-kV-Kabelnetzanschliisse des Ev. Kirchengemeindezentrum miissen an neu
zu verlegende Erdkabel angeschlossen werden. Ebenso miissen Kabel an die
vorhandene Trafostation Herchenbacher StraBe vorverlegt werden.

16.12. Normen, Richtlinien
Die Einsichtnahme in die verwendeten Normen, Richtlinien und Gesetze ist im Bauamt
der Gemeinde Riegelsberg méglich.
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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Ortsteil Walpershofen der Gemeinde
Riegelsherg befinden sich in der Herchen-
bacher StraBe verschiedene offentliche, so-
ziale, kulturelle und kirchliche Einrichtun-
gen. Hierzu zahlen unter anderem eine
evangelische Kirche, eine Kindertagesein-
richtung, die freiwillige Feuerwehr, das
Deutsche Rote Kreuz und das Jugendzent-
rum.

Die Kapazitatsgrenze der bestehenden Kin-
derbetreuungseinrichtung ist aufgrund des
anhaltend hohen Bedarfs an Krippen- und
Kitaplatzen erreicht. Der Bedarf kann mit
dem derzeitigen Bestandsgebaude folglich
nicht mehr angemessen gedeckt werden.

Gleichzeitig entspricht der derzeitige Feuer-
wehrstandort vor Ort nicht mehr den aktu-
ellen Anforderungen (Stand der Technik).

Die Gemeinde méchte beide Handlungsfel-
der durch die Aufstellung eines gemeinsa-
men Bebauungsplanes aufgreifen und pla-
nerisch vorbereiten.

Um der anhaltenden Nachfrage nach Be-
treuungsangeboten vor Ort Rechnung tra-
gen und den Bedarf langfristig decken zu
konnen und um den Anforderungen an eine
angemessene Kinderbetreuungseinrichtung
gerecht zu werden, soll deshalb einerseits
ein Kita-Neubau siidlich der evangelischen
Kirche realisiert werden (Anbau an den be-
reits bestehenden Baukérper).

Um einen zukunftsfahigen Feuerwehrstand-
ort, der den aktuellen Anforderungen ent-
spricht, zu schaffen und den Brandschutz
und die Feuerwehrversorgung vor Ort zu
optimieren und langfristig gut aufzustellen,
soll deshalb zudem ein stidlicher Anbau an
das bestehende gemeindliche Gebéude
(Heimatmuseum, Jugendzentrum, DRK;
Herchenbacher Str. 35) realisiert werden.
Dies stellt zunéchst nur eine planerische
Option, vorbehaltlicher der Priifung weite-
rer potenzieller Feuerwehrstandorte in der
Gemeinde dar.

Der Brandschutz gilt als Pflichtaufgabe der
Gemeinde. Freiwillige Feuerwehren vor Ort
stellen die einzige Versorgungsfunktion im
Brandfall dar und haben somit einen enor-
men Wert fir das Allgemeinwohl. Mit den
wachsenden Anforderungen an Technik, Si-
cherheit und Einsatzbereitschaft ist es un-

erlasslich, dass die entsprechende Infra-
struktur den modernen Standards ent-
spricht und bei Bedarf angepasst wird.

Ziel des vorliegenden Bebauungsplanes ist
folglich die Schaffung der planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zum Bau einer Kin-
dertagesstatte und eines Feuerwehrgebau-
des im Ortsteil Walpershofen, um das Fort-
bestehen beider Einrichtungen sicherzustel-
len und der kommunalen Daseinsvorsorge
in beiden Bereichen gerecht zu werden.

Das Plangebiet ist heute bereits weitestge-
hend bebaut und Uber die Herchenbacher
StraBe erschlossen.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche
Zuldssigkeit nach § 34 BauGB (Zuldssigkeit
von Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile). Auf dieser Grund-
lage kann das geplante Vorhaben demnach
nicht realisiert werden.

Die Gemeinde Riegelsberg hat deshalb
nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1
BauGB die Einleitung des Verfahrens zur
Aufstellung des Bebauungsplanes , Neubau
Kita und Feuerwehr Walpershofen” be-
schlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
umfasst eine Flache von ca. 0,6 ha.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes
und der Durchfiihrung des Verfahrens ist die
Kernplan, Gesellschaft fir Stadtebau und
Kommunikation mbH, KirchenstraBe 12,
66557 lllingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB
(Bebauungsplane der Innenentwicklung)
durchgefiihrt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine  MaBnahme  der
Innenentwicklung (Nachverdichtung im In-
nenbereich). Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben fiir die
Innenentwicklung der Stadte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in
Kraft trat, fallt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne formliche Umweltpriifung bei Bebau-
ungsplanen der GroBenordnung bis zu
20.000 gm weg. Dies trifft fiir den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das

Plangebiet lediglich eine Flache von ca.
0,6 ha in Anspruch nimmt.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte
fir eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6
Nr. 7 b BauGB genannten Umweltbelange
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu.

Auch wird nicht die Zulassigkeit von Vorha-
ben begriindet, die einer Pflicht zur Durch-
fihrung einer Umweltvertraglichkeitspri-
fung unterliegen. Es bestehen auch keine
Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflich-
ten zur Vermeidung oder Begrenzung der
Auswirkungen schweren Unféllen nach
§ 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zu beachten sind.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und
3 BauGB von einer Umweltpriifung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfigbar sind,
der zusammenfassenden Erkldrung nach
§ 10a Abs. 1 BauGB und von der frihzeiti-
gen Unterrichtung und Erdrterung nach § 3
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen
wird. GemaB § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gel-
ten die Eingriffe als vor der planerischen
Entscheidung erfolgt oder zuléssig, ein Aus-
gleich der vorgenommenen Eingriffe ist da-
mit nicht notwendig.

Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan des Regionalver-
bandes Saarbriicken stellt fir das Gebiet
iberwiegend eine Flache flr den Gemein-
bedarf mit den Zweckbestimmungen Feuer-
wehr, Kirche und kirchlichen Zwecken die-
nende Gebdude und Einrichtungen sowie
sozialen Zwecken dienende Gebdude und
Einrichtungen an den entsprechenden Stel-
len dar. Am stidostlichen Rand wird in einem
Teilbereich zudem eine Flache fir Landwirt-
schaft dargestellt. Der Bebauungsplan ist
somit gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht vollstan-
dig aus dem Flachennutzungsplan entwi-
ckelt. Der Flachennutzungsplan wird gem.
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Be-
richtigung angepasst.

B-Plan , Neubau Kita und Feuerwehr Walpershofen”, Gemeinde Riegelsberg 4

www.kernplan.de



TOP 4

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage und Begrenzung des
rdumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt westlich der Ortsmitte
des Ortsteils Walpershofen, im Bereich der
Herchenbacher StraBe Hausnr. 35 bis 39
(stidlich der StraBenverkehrsflache).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
wird wie folgt begrenzt:

e im Norden durch die 6ffentliche Stra-
Benverkehrsflache der Herchenbacher
StraBe sowie die angrenzende Bebau-
ung (Evangelische Kirche und aktuelles
Kita-Gebaude),

e im Osten durch die angrenzende
Wohnbebauung inklusive der zugehdri-
gen Garten- und Freifldchen der
Herchenbacher StraBe,

e im Stiden durch Grin- und Freiflachen
einschlieBlich der dortigen Gehélz-
strukturen,

e im Westen durch die bestehende Be-
bauung samt ihrer AuBenanlagen und
Freiflachen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes
und Umgebungsnutzung,
Eigentumsverhéltnisse

Die Flache des Geltungsbereiches befindet
sich vollstandig im Eigentum der Evangeli-
schen Kirchengemeinde sowie der Gemein-
de. Aufgrund der Eigentumsverhaltnisse ist
von einer ziigigen Realisierung des Vorha-
bens auszugehen.

Innerhalb des Plangebietes befindet sich
neben der Kindertagesstatte mit der dazu-
gehdrige AuBenanlage auch das Jugend-
zentrum und der DRK-Ortsverein sowie die
freiwillige Feuerwehr samt zugehdrigen

¢

B Gemeindehaus

AuBenanlagen und Stellplatzen. Das Plan-
gebiet ist durch die kirchliche Nutzung, die
Wohnbebauung inklusive deren privaten
Gartenflachen entlang der Herchenbacher
StraBe sowie von Griin- und Freiflachen, die
zum Teil landwirtschaftlich genutzt werden
(im Stiden) umgeben.

Der Standort ist fiir die vorgesehene Nut-
zung pradestiniert, da es sich hierbei um
eine Weiterentwicklung der aktuellen Nut-
zungen handelt. Auch mit der geplanten
Verstarkung der Nutzungsintensitat der be-
stehenden Einrichtungen sind keine gegen-
seitigen negativen Beeintrachtigungen zu
erwarten. Zudem stellt das geplante Vorha-
ben eine sinnvolle Ankniipfung an den Be-
stand auf bereits genutzten Flachen (v. a.
Freibereich Kita) dar, womit der Eingriff in
die Natur und Umwelt auf das notwendige
Mal reduziert werden kann.

¢ (Heimatmuseum,
~ Jugendzentrum;, DRK)

ik 5
M| PLANGEBIET
3

AktuellerlKindergantenis {

N,
\\‘-_’

. FreiwilligelFeuerwehr

Luftbild mit Geltungsbereich (weiB) und Umgebungsnutzung, ohne MaBstab; Quelle: LVGL Saarland; Bearbeitung: Kernplan
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Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fallt im siidlichen Teil im Be-
reich des geplanten Erweiterungshau der
Kindertagesstatte leicht ab.

Auswirkungen der Topografie auf die Kon-
zeption der Bebauung, ErschlieBung und
Entwasserung des Plangebietes sowie die
Festsetzungen des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes konnen folglich nicht
ausgeschlossen werden. Es kann zu Relief-
veranderungen durch das Planvorhaben
kommen, da Geldndemodellierungen zur
zweckmaBigen Bebauung des Plangebietes
ggf. erforderlich sein werden.

Die Konzeptplanung integriert den Gelan-
deversatz in die Gesamtheit der Kinderta-
gesstatte und ihrer Freifldchen, wodurch
grundsétzlich ein harmonisches Einfiigen in
die Bestandssituation erfolgt.

Verkehr

Das Plangebiet ist bereits (iber die Herchen-
bacher StraBe erschlossen. Uber die Heus-
weiler bzw. Vélklinger StraBe und im weite-
ren Verlauf Uber die B 268 ist das Plangebiet
an das Uberortliche Verkehrsnetz angebun-
den (ca. 4 km zur BAB 1).

Die Saarbahn-Station , Walpershofen Mitte,
Riegelsherg” befindet sich dariiber hinaus
in fuBlaufiger Entfernung (ca. 500 m).

Ver- und Entsorgung
Die fiir die geplante Nutzung erforderliche

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestehenden Bebauung bereits

Walpershofen

Ruttlingen

&

Ausschnitt Versickerungseignung; Quelle: LVGL, Geoportal Saarland, Stand: 09.04.2024, Bearbeitung: Kernplan

Blick auf Teilbereich des Plangebietes von der Herchenbacher StraBe aus nérdlicher Richtung (links Gemeinde-
haus mit offentlichen Nutzungen, rechts evangelische Kirche)

grundséatzlich vorhanden. Die Entwésserung
von Schmutz- und Niederschlagswasser er-
folgt wie bisher (ber die bestehende Misch-
wasserkanalisation. Die Bebaubarkeit des
Plangebietes war bereits vor dem Jahr 1999
durch die Bestandsgebdude geregelt, so
dass § 49 a SWG nicht zwingend anzuwen-
den ist.

Gem. des Kartendienstes zur potenziellen
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-

reich flir eine Versickerung ungeeignet.
(Quelle: LVGL, Geoportal Saarland, Stand der Abfrage:
09.04.2024)

Demnach kénnte wie folgt entwdssert wer-
den (siehe Abwasserbeseitigung):

¢ Modifiziertes Mischsystem,

@ Plangebiet

- Versickerungseignung

. [ ] geeignet
[ bedingt geeignet
[ ungeeignet
[ Aufschittungsflache

Riegelsberg

e Einleitung Schmutzwasser in die be-
stehende Kanalisation,

e Anfallendes Niederschlagswasser auf
dem Grundstiick versickern (sofern
technisch mdglich); andernfalls Zurtick-
haltung auf dem Grundstlick durch ge-
eignete MaBnahmen (z. B. Dachbegrii-
nung, Retentionszisternen etc.) und ge-
drosselte Zuftihrung in die vorhandene
Kanalisation (in Abstimmung mit Ge-
meinde; Forderprogramm,,Aktion Was-
serzeichen”),

e Brauchwassernutzung zuldssig,

e Kein geeigneter Vorfluter zur Einleitung
vorhanden.

Berticksichtigung von
Standortalternativen

Das Abwégungsgebot gem. § 1 Abs. 7
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs.
2 BauGB verlangen bei der Aufstellung
eines Bebauungsplanes eine Priifung des
Baulandbedarfs, die kritische Wirdigung
sich aufdrangender Standortalternativen,
sowie in Grundzligen alternative Formen
der Bodennutzung und ErschlieBung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplante
Standort private und 6ffentliche Belange so
gering wie moglich beeintrachtigt (Vertrag-
lichkeit) und die Planungsziele am besten
erreicht.

Bei der vorliegenden Planung handelt es
sich um die Nachverdichtung einer Flache
im infrastrukturell erschlossenen Innenbe-
reich. Andere Standorte fiir den Neubau
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bzw. die Erweiterung von Kita und Feuer-
wehr oder Nutzungsalternativen fiir die Fla-
chen drangen sich aufgrund des Vorrangs
der Innenentwicklung nach § 1 Abs. 5
Satz 3 BauGB und der bestehenden
Umgebungsnutzung nicht auf.

Es handelt sich bei der geplanten Bebauung
um die maBvolle Nachverdichtung eines be-
reits erschlossenen Grundstlicks, was die
bestehende Infrastruktur effizient auslastet
und perspektivisch die Inanspruchnahme
von Flachen im AuBenbereich verhindert
(sparsamer Umgang mit Grund und Boden
gem. § 1a Abs. 2 BauGB). Dartiber hinaus
besteht aufgrund der bestehenden Nutzun-
gen eine unmittelbare Standortbindung fir
das Vorhaben, die zudem die rdaumliche
Konzentration von verschiedenen Anlagen
fir den Gemeinbedarf (Sicherheit und Ord-
nung, Kultur, Soziales) an einem zentralen
Standort fordert.

Stadtebauliche Konzeption

Das vorgesehene Konzept, sieht eine Erwei-
terung der bestehenden Kindertagesstatte
in der Herchenbacher StraBe vor, um den
anhaltend hohen Bedarf an Betreuungs-
platzen zu decken. Hierzu ist ein nach Si-
den gerichteter Anbau an das Bestands-
gebdude der Kindertagesstatte geplant.
Dieser wird an die bestehende Baustruktur
angepasst und in den vorhandenen Héhen-
versatz des Gelandes integriert. Somit wird
ein harmonischer Gesamteindruck gewahr-
leistet.

Ansicht West Neubau KiTa Walpershofen; Quelle: blass/weber Architekten PartG mbB, Am Ludwigsplatz 5,

66117 Saarbriicken; Stand: 08.03.2024; ohne MaBstab

Die duBere ErschlieBung ist Uber die
Herchenbacher StraBe gesichert. Die innere
ErschlieBung des Grundstlicks wird Uber
eine Zufahrt zur Kindertagesstatte gesi-
chert.

In Verbindung mit dieser MaBnahme der
Daseinsvorsorge soll zudem auch ein poten-
zieller Standort fir einen Neubau der Feuer-
wehr innerhalb des Plangebietes integriert
werden. Dabei soll eine bauliche Erweite-
rung des Gemeindehauses, ostlich der
evangelischen Kirche und Kita, ermdglicht
werden. Dadurch kénnten an diesem Stand-
ort die gestiegenen (Platz-)Anforderungen
der Feuerwehr realisiert werden. Dartiber
hinaus bleibt gentigend Platz fir Zufahrten,
Stellplatze und sonstige Nebenanlagen er-
halten, die sowohl fir den Erweiterungshau
der Kindertagesstatte als auch fiir den
potenziellen Feuerwehrneubau notwendig
sind.

Integriertes Stadtebauliches
Entwicklungskonzept (ISEK)

Das Plangebiet liegt innerhalb des Gel-
tungsbereichs des integrierten stadtebauli-
chen Entwicklungskonzepts (ISEK) ,Wal-
pershofen 2.0 - Gemeinde Riegelsberg”.
Darin werden Missstande insbesondere im
Bereich des Feuerwehrhauses und des da-
vorliegenden Gemeindehauses aufgefihrt.
Zudem wird auch die Qualitdt der Freifla-
chen bemangelt.

Entsprechend sind MaBnahmen zur Sanie-
rung und Aufwertung der Gebaude und zur
Revitalisierung der AuBenanlage im ISEK
angedacht (zudem Lage im Sanierungs-
gebiet). Das Bebauungsplanverfahren tragt
somit den im ISEK dargelegten Punkten
Rechnung und bereitet eine Aufwertung
des Bereiches planerisch vor.

Grundriss Ebene 1 - Neubau KiTa Walpershofen; Quelle: blass/weber Architekten PartG mbB, Am Ludwigsplatz 5; 66117 Saarbriicken; Stand: 08.03.2024; ohne MaBstab

B-Plan , Neubau Kita und Feuerwehr Walpershofen”, Gemeinde Riegelsberg 7

www.kernplan.de



	Bekanntmachung
	Ö Top 1 2024/180 Vorlage
	Ö Top 2 2024/154-1 Vorlage
	Ö Top 3 2024/181 Vorlage
	Ö Top 4 2024/182 Vorlage
	Ö Top 4 2024/182 Anlage  1 Abwägung
	Ö Top 4 2024/182 Anlage  2 RIEBPFK-PLAN-160724
	Ö Top 4 2024/182 Anlage  3 RIEBPFK-TXT-160724

